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I. AKTENSTÜCKE UND AUFSÄTZE.

77. Die Posteinrichtungen in Berlin im Todesjahre 
Friedrich’s des Grofsen.

Von Herrn Postdirector L ö p e r  in Markirch.

Im Jahre 1769 gab der Buchhändler 
Friedrich N i c o l a i  in Berlin ein ge
schichtlich-topographisches Werk, nach 
Art der heutigen Reisehandbücher, 
unter dem Titel heraus: »Beschre i 
bung der  K ö n ig l i c h e n  R es idenz 
städte B e r l i n  und Potsdam und 
a l l e r  daselbst  b e f i n d l i c h e r  M e r k 
w ü rd ig k e i te n « .  Dieses Friedrich dem 
Grofsen gewidmete Werk sollte zu
gleich die Erfolge der Wirksamkeit 
des Königs im Interesse der beiden 
Städte schildern; in der Zueignung 
heifst es u. A . , dafs unter seiner Re
gierung diese Städte »bis zur Bewunde
rung verschönert worden« seien.

Das Werk Nicolai’s fand beim König 
Förderung und beim Publikum eine 
gute Aufnahme. Im Jahre 1779 er-

Archiv f. Post u. Telegr. 23. 1886,

schien eine neue Ausgabe in zwei 
Bänden und 1786 eine dritte völlig 
umgearbeitete Auflage in drei ziemlich 
starken Bänden. Dem Verfasser war 
nicht nur vom Minister von Herzberg 
gestattet worden, das Königl. Archiv 
zu benutzen, sondern er hatte auch 
von vielen seiner Mitbürger, ins
besondere von hohen und niederen 
Beamten, zahlreiche werthvolle Bei
träge erhalten; er hebt dieses selbst 
hervor, indem er in der Vorrede be
merkt : » Indessen haben sich bei
dieser neuen Auflage Patrioten aus 
allen Ständen ebenso sehr beeifert, 
mich zu unterstützen, als bei der 
vorigen. Ich mufs es zum Ruhme 
meiner Vaterstadt sagen, dafs bis jetzt 
in keiner anderen Stadt jemals der
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Eifer, ein gemeinnütziges Werk ähn
licher A rt zu unterstützen, so ganz 
allgemein gewesen ist.« Unter den 
aufgeführten Personen, welche Beiträge 
eingesändt hatten, befinden sich auch 
der Königl. w irkl. Geheime Staats-, 
Kriegs- und dirigirende Minister von 
Werder, der zugleich das Amt des 
Generalpostmeisters bekleidete, der 
Kriegs- und Postrath Müller und der 
Postsecretair Trübensee.

Auch die dritte Auflage des Werkes 
ist dem grofsen Könige, und zwar 
Ende April 1786, vier Monate vor 
seinem Tode, gewidmet worden. In 
der Widmung heifst es:

»Berlin und Potsdam sind von Ew. 
Königl. Majestät und von Allerhöchst 
Dero glorwiirdigen Vorfahren neu ge
schaffen worden. Was diese nur an- 
gefangen hatten, haben Ew. Königl. 
Majestät aufs vollkommenste ausgeführt. 
Allerhöchst Dero Residenzstädte ver
danken Ew. Königl. Majestät die Pracht, 
den guten Geschmack in Gebäuden, 
die Einführung und den F lor jedes 
nützlichen Gewerbes, die Sorge für 
das W oh l der Einwohner; wodurch 
sie an Wohlstand so unglaublich zu
genommen haben, und wodurch die 
Residenzstädte die Bewunderung jedes 
Fremden geworden sind.

Es war meine Absicht, den Erfolg 
von Ew. Königl. Majestät wohlthätigen 
Sorgfalt für Allerhöchst Dero Residenz
städte zu beschreiben; wie glücklich 
würde ich mich schätzen, wenn die 
Ausführung einigermafsen Ew. Königl. 
Majestät allerhöchsten Beifall verdienen 
könnte.«

Wegen der guten Anordnung und 
Erschöpfung des Stoffs ist das Werk 
Nicolai’s mit Recht gerühmt und 
später von manchen ähnlichen Büchern 
zum Muster genommen worden.

Das W erk Nicolai’s ist auch defs- 
halb besonders werthvoll, weil es sehr 
genaue, offenbar auf den besten Quel
len beruhende Mittheilungen über die 
Posteinrichtungen enthält. Es möge 
gestattet sein, aus der dritten Auflage,

welche das Jahr 1786 behande l t ,  
nachstehend einige Auszüge zu bringen.

Im ersten Bande des Werks findet 
sich unter der Ueberschrift: »Ver
schiedene Civil-Landescollegien, welche 
bei den verschiedenen Departementen 
des Staatsministeriums nicht angezeigt 
worden«, die oberste Postbehörde in 
Preufsen wie folgt erwähnt:

» Das G ene ra lpo s tam t  oder  
G e n e r a lp o s td i r e c to r iu m .  Dem
selben ist die Verwaltung, die Auf
sicht und die Wahrnehmung des 
Königl. Postregals in den sämmtlichen 
alten und neu erworbenen Königl. 
Staaten in - und aufserhalb Deutsch
land aufgetragen. Es ist keinem an
deren Departemente untergeordnet, 
sondern hängt unmittelbar von den 
Befehlen des Königs ab, correspondirt 
aber mit anderen Departementen, so 
oft es die Verbindung der Geschäfte 
erfordert.

Das Generalpostamt hat die Ver
waltung des ganzen Postregals, es 
werde dies letztere als eine Landes
polizeianstalt oder als ein Zweig der 
Finanzen des Staats betrachtet. Von 
ihm hängen demnach alle Mafsregeln 
zur Verbesserung des Postwesens und 
zur Vermehrung der daraus fliefsenden 
Einkünfte ab.

Es macht allgemeine und besondere 
Postordnungen; es bestimmt die Post
taxen ; es wachet über die Hand
habung des landesherrlichen Post
regals; es untersucht und bestraft alle 
Benachteiligungen, Schmälerungen 
und Eingriffe, die wider dasselbe 
unternommen werden; es läfst die er
forderlichen Kautionen bestellen; es 
schliefset mit den benachbarten Staa
ten und Reichsständen, besonders dem 
deutschen Reichsgeneralerbpostamte, 
Postverträge und Recesse; es bestätiget 
und genehmigt die Contracte mit den 
Postillonen und Unternehmern der 
Postfuhren und Postritte; und inseine 
allgemeine und Hauptkasse fliefsen alle 
Posteinkünfte zusammen, insofern nicht 
in etlichen Provinzen davon etats- 
mäfsige Summen an die Kammern ab
gegeben werden.
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Die ihm beigelegte Gerichtsbarkeit 
wird durch einen Justitiarius, der Post
rath und Mitglied desselben ist, ver
waltet, und erstrecket sich über alle 
Vergehungen der Postbedienten, über 
alle auf den Posten begangene Mifs- 
handlungen, über die Ersetzungen und 
Vergütigungen verdorbener und ver
lorener Postgüter, Gelder u. s. w., über 
die Freiheiten und Immunitäten der 
Postbedienten.

Das Generalpostamt verwaltet auch 
das Intelligenzwesen, wovon die be
stimmten Einkünfte dem grofsen 
Waisenhause zu Potsdam gewidmet 
sind und zufliefsen.

Der Chef des Generalpostamts führt 
den Titel eines Generalpostmeisters 
und ist gemeiniglich ein wirklicher 
Etats-, Krieges- und dirigirender M i
nister des Generaldirectorium (itzt des 
Herrn vo n  W e r d e r  Excellenz). Das 
Generalpostamt besteht aufserdem aus 
einem Director und sechs Posträthen, 
deren einer insbesondere die auswärtige 
und öffentliche Postangelegenheiten 
wahrzunehmen und vorzutragen hat.

Es hat seine eigene Kanzlei und 
Registratur, welche mit einem Director, 
sechs expedirenden Geheimen Secre
taren, zwei Registratoren, sechs Calcu- 
latoren und sechs Kanzelisten be
setzet ist.

Bei der Generalpostkasse stehen ein 
Rendant, ein Geheimer Sekretär, ein 
Kassirer und Kassenschreiber.

Das Generalpostamt ist im Königl. 
Posthause in der Königsstrafse, in 
dessen drittem Geschosse die_ Ver
sammlungszimmer sind. Kanzlei, Re
gistratur und Kassen sind in dem 
Hintergebäude oder dem neuen Post- 
haüse nach dem Wasser zu.«

In demselben Bande des Werkes 
von Nicolai ist unter der Ueberschrift: 
»Von verschiedenen, zum Nutzen der 
Residenzstädte gestifteten Collegien und 
Anstalten« an erster Stelle erwähnt:

»Das H o fpos tam t .  Es hat die 
Besorgung der in Berlin ankommen- 
den und ab- und durchgehenden 
Briefe, Gelder und Packete und hängt

vom Generalpostamte ab. Es bestehet 
aus dem Hofpostmeister (jetzt Herrn 
Kriegsrath Scheele) und zehn Hof- 
postsecretarien. Diesen lieget die Ab
fertigung der abgehenden und an- 
kommenden Posten ob, welche in den 
Poststuben geschiehet. Dahin werden 
auch alle abzusendende Sachen, wann 
zuvor die Packete und Briefe gewogen 
worden, abgeliefert; die Gelder aber 
wägt einer der vereideten Postboten 
in der Poststube, wo sie sodann dem 
Hofpostsecretar, welcher den Kurs zu 
besorgen hat, gegen einen Empfangs
schein zugestellet werden.

Gleich vorn am Eingänge des Post
hauses sitzen an zween verschiedenen 
Fenstern zwei Hofpostsecretarien im 
Postkomtor, von welchen der eine die 
abgehenden Briefe einnimmt; der an
dere aber, am zweiten Fenster giebet 
die mit den Posten eingelaufenen 
Briefe jedesmal eine Stunde nach An
kunft der Posten aus. Das Einnahme
fenster ist von 7 Uhr des Morgens 
bis 12 Uhr des Nachmittags, und von 
2 Uhr des Nachmittags bis um 7 Uhr 
des Abends offen. Das Ausgabefenster 
aber, so oft es die Nothwendigkeit 
der ankommenden Posten erfordert. 
Um 11 Uhr des Vormittags und um 
6 Uhr Abends werden die noch nicht 
abgeforderten Briefe durch die Brief
träger denjenigen, an welche sie ge
richtet sind, in’s Haus geschickt; man 
zahlet sodann für jeden Brief in der 
Stadt 3 Pf. und in den Vorstädten 
6 Pf. Bestellgeld. Die mit Gelde be
schwerten Briefe werden, der Sicher
heit wegen, niemanden unter keinem 
Vorwände aus dem Postkomtore ver
abfolget; sondern, wenn darin unter 
30 Rthlr. befindlich, so werden sie 
gleichfalls von den Briefträgern nebst 
einer gedruckten Quittung zur Unter
schrift, in ’s Haus gebracht; befindet 
sich aber im Briefe mehr, als obige 
Summe, oder etwa ein Beutel und 
Fafs mit Gelde, so wird nur der 
Schein an den Empfänger abgegeben, 
welcher sodann die Gelder gegen 
Unterschrift der gedruckten Quittung 
selbst abholen lassen mufs. Für jeden 
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Geldbrief oder zu bestellenden Geld
schein erhält der Briefträger 6 Pf.

In der Packkammer, deren Eingang 
durch die Passagierstube (beim Ein
gänge des Posthauses linker Hand) ist, 
werden alle mit den Posten ankom- 
mende Packete u. s. w. von einem Hof- 
postsecretare nachgesehen; die weiter
gehenden Poststücke in die Poststuben 
an denjenigen Hofpostsecretar abge
liefert, welcher die Besorgung des 
Kurses, wohin das Packet bestimmt 
ist, hat. Die in Berlin bleibenden 
Sachen werden sodann von dem 
Secretare in der Packkammer einge
schrieben, und die Adressen durch 
den Packkammerboten in die Häuser 
gebracht, wofür derselbe nichts fodern 
darf. Ein jeder Empfänger schickt 
sodann die Adresse nach der Pack
kammer und läfst daselbst sein Packet 
abfodern, wofür nebst dem Porto die 
Niederlage mit 6 Pf. für ein jedes 
Packet bis 20 Pfd. erleget und so 
weiter nach Verhältnifs des Gewichts 
bezahlet wird. Darauf bringt er es 
zu der Postaccise, welche zu dem 
Ende gleich vor der Packkammer er
richtet ist, woselbst die Packete ge
öffnet werden und die gehörige Accise 
entrichtet wird. Sind es aber ver
botene Waaren, oder erfordern es 
etwa sonst vorfallende Umstände, so 
werden die Packete nach dem Pack
hofe gebracht und daselbst, was wegen 
der Accise zu erinnern ist, berichtigt. 
Gewöhnlich aber geschiehet dieses 
nicht, sondern die Empfänger werden 
gleich auf der Postaccise ohne Aufent
halt abgefertigt.

Die Postboten werden in die Post
stuben zur nöthigen Arbeit bei Eröff
nung und Zumachung der Felleisen 
und Briefpackete, zur Bestellung der 
ankommenden Staffetten und Kuriere, 
auch zur Bequemlichkeit der mit 
Posten Reisenden gebraucht, zu wel
chem Ende auch ein Postbote die 
Wache in der Passagierstube hat. Kurz 
vor Abgang der Posten wird den 
Passagieren ihr Reisegeräthe durch 
den Postboten abgeholet, welcher auch 
für die richtige Aufpackung desselben

Sorge tragen mufs. Eben dies ge
schiehet auch bei den ankommenden 
Passagieren, welche in der Passagier
stube abtreten; und, nachdem ihre 
Koffer gehörig visitiret und die etwanige 
Accise dafür erlegt worden, schaffet 
der Postbote die Passagierguter in die 
Wohnung des Reisenden, wofür er 
2 bis 4 Gr. erhält. Einem jeden 
Passagier bleiben 50 Pfund Fracht frei; 
die Ueberfracht wird nach dem Werthe 
der Sachen, entweder als Kaufmanns- 
waare oder nach der Victualien- 
taxe bezahlet, denen zur Messe reisen
den Kaufleuten bleiben 60 Pfund Fracht 
frei, die übrige Fracht aber mufs das 
Porto wie Kaufmannswaaren tragen. 
Auf allen Hauptkursen, als nach Kleve, 
Breslau, Stettin, Halle, Hamburg und 
Königsberg in Preufsen sind zur Be
quemlichkeit der Reisenden die ordinären 
Postwagen bedeckt und werden un
gefähr alle 20 Meilen gewechselt, daher 
besondere Schirrmeister dabei angestellt 
sind. Staffetten werden sowohl zu 
Tages- als zu Nachtzeiten abgefertiget. 
Dieselben und die Extraposten werden 
von den Wagenmeistern besorget. 
Man meldet sich desfalls in der 
Passagierstube. Sowohl Kuriere als 
Extraposten können ohne Gouverne- 
mentspafs nicht abgefertiget werden. 
Denselben besorgen auch die Wagen
meister.«

—  Im zweiten Bande des Nicolai- 
schen Werkes finden sich noch weitere 
Mittheilungen, welche hauptsächlich für 
die Reisenden und die Auflieferer von 
Postsendungen nützlich waren; es 
heifst dort beispielsweise:

»Ein Fremder, der verre isen will, 
meldet sich, wofern er mit der ordi
nären Post zu reisen gedenkt, in dem 
Hofpostamte einige Tage vor Abgang 
der Post; daselbst wird er gegen Be
zahlung des Postgeldes bis auf die 
erste Station eingeschrieben. Man 
zahlet für jede Meile 6 Gr., das soge
nannte Stationsgeld mit eingeschlossen, 
und der Postillon darf von den Reisen
den kein Trinkgeld als eine Schuldig
keit fodern. Dem Passagier wird laut 
der Verordnung vom 28. Mai 1770
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und vom 26. Nov. 1782 an Bagage 
mehr nicht als 40 bis 50 und in Mefs- 
zeiten über 60 Pfd. frei mitzuführen 
erlaubt; was über 50 und in Mefs- 
zeiten über 60 Pfd. mitgenommen 
wird, davon bezahlt er die Ueberfracht 
nach der Posttaxe, nach Beschaffenheit 
der Sachen. Eine Stunde vor Ab
gang der Post sendet der Reisende 
seine Gepäcke dahin, damit solche ge
hörig gewogen und aufgepackt werden 
können; jedoch stehet ihm auch frei, 
sich mit einem Postboten dahin zu 
verabreden, dafs dieser gegen ein 
Trinkgeld von 2 Gr. die Sachen ab
holet und ihn abrufet.

Wer mit E x t r a p o s t  abgehen will, 
meldet sich den Tag oder auch nur 
einige Stunden vorher im Hofpostamte 
in der Passagierstube beim Wagen
meister, welcher die Pferde bestellt 
und zu verlangter Stunde nebst der 
Postkalesche, wofern der Reisende 
nicht einen eigenen Wagen hat, vor 
die Wohnung des Passagiers sendet. 
Für jedes Pferd wird für jede Meile 
8 Gr. und dem Postillon für jede 
Meile 3 Gr. Trinkgeld bezahlt, doch 
ist zu merken, dafs beim Postamt in 
Berlin allezeit eine Meile mehr bezahlt 
wird, z. B. nach Potsdam 5 Meilen 
u. s. w.

Vor einen zweisitzigen, leichten Wa
gen mit einer Person werden zwei 
Pferde, mit zwei, allenfalls drei leicht
beladenen Personen werden drei Pferde 
gespannt. Vor einen viersitzigen W a
gen, worin vier Personen sitzen, vier 
Pferde; auch nach Beschaffenheit des 
Wagens und des Gepäckes fünf, sechs 
und mehr Pferde. W ollte jemand 
Kurierpferde haben (wozu übrigens 
eine besondere Erlaubnifs vom Gou
vernement erfordert w ird), so zahlet 
er für jedes Pferd die Meile 12 Gr.

Wer mit einem F u h rm a n n e  auf 
eine ganze Reise einen Vergleich treffen 
w ill (denn es ist alsdann nicht erlaubt, 
unterwegs Pferde zu wechseln), mufs 
im Hofpostamte einen Fah rschein 
lösen, gegen Zahlung von 2 Gr. auf 
die Meile, für jede Person.

Wer mit E x t r a p o s t  oder F uh re  
abgeht (denn mit den ordinären Posten 
ist es nicht nöthig), mufs sich von 
dem Gouvernement einen Pafs geben 
lassen, ohne welchen man nicht aus 
dem Thore gelassen w ird, und wel
cher auch auf Verlangen unterwegs 
bei Bestellung der Extrapferde auf den 
Stationen vorgezeigt werden mufs. Diese 
Pässe werden in der Behausung des 
Kommandanten unentgeldlich ausge
geben ; der Wagenmeister wird, wenn 
es ein Fremder verlangt, bei Bestellung 
der Pferde auch zugleich für den Pafs 
sorgen. Wenn ein Fremder bei einer 
weiten Reise etwa einen G e s u n d h e i t s - 
pafs verlangt, so meldet er sich per
sönlich bei dem Stadtsecretär, auf dem 
Rathhause oder in dessen Behausung, 
und erhält ihn gegen Zahlung 12 Gr. 
für Stempel und Expedition.

Ein Reisender kann, wenn er w ill 
(doch ist er nicht dazu verbunden), 
vor der Abreise seine Koffer auf dem 
Packhofe besichtigen, plombiren und 
sich darüber Bescheinigung geben 
lassen, und nur sein Nachtzeug oder 
was er sonst unterwegs brauchen w ill, 
im Wagen oder einem besondern 
Päckchen herausbehalten, damit nicht, 
bei etwan entstehendem Verdachte einer 
Defraudation, auf einer Station unter- 
weges oder an der Grä'nze sein Ge
päck visitiret werde. Doch ist durch 
eine K. Verordnung festgesetzt wor
den, dafs niemand verbunden ist, sich 
auf den Landstrafsen visitiren zu lassen.

Ungemünztes  G o ld  und Si lber,  
al te Tressen u. d. gl., desgleichen 
alle gemünzte Gold- und Silbersorten, 
aufser Dukaten und Königl. Preufs. 
Silbercourant, dürfen n i c h t  aufser-  
halb  Landes geführet werden; daher 
hat sich ein Fremder deshalb wohl 
vorzusehen. Doch ist einem Reisen
den vom adelichen oder Militärstande 
erlaubt, die zu seiner Reise nöthigen 
Gelder, und wenn er ein Kaufmann 
ist, bis 500 Rthlr. in Golde an Fried- 
richsd’or, Louisd’or u. s. w. zu seinem 
Gebrauche aufser Landes zu nehmen.

Auch ist es Reisenden v e rb o te n ,  
vers iegel te  Br ie fe  und Packete
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zu r  Bes te l lung  m i tz unehm en  bei 
Strafe io  Rthlr. für jeden Brief.«

An einer anderen Stelle des Werkes 
von Nicolai befinden sich noch einige 

- Mittheilungen Uber die Zeitungen, 
welche damals in Berlin erschienen, 
sowie über den Bezug fremder durch 
Vermittelung der Post; es heifst da
rüber:

»Die In te l l i g e n z b lä t te r ,  welche 
im Jahre 1727 ihren Anfang nahmen, 
werden täglich (aufser Sonntags) aus
gegeben. In denselben findet man 
alle Sachen, die zur Wissenschaft des 
Publikums gelangen sollen, als Ver
ordnungen, Nachrichten von den täg
lich ein- und auspassirenden Fremden, 
ankommenden Fuhrleuten und Schif
fern, Beförderungen, Geld- und Wech- 
selkoursen in Berlin, Hamburg, Amster
dam, Königsberg; Notificationen von 
Sachen, die zu verkaufen, zu ver- 
miethen oder zu verpachten sind 
u. s. w. Wer etwas in das Intelligenz
blatt w ill setzen lassen, giebt die Auf
sätze leserlich geschrieben im K ö n i g l .  
A d r e f s k o m t o r  in der breiten Strafse 
im Markschen Hause ab. In dem ge
dachten Königl. Adrefskomtor, in
gleichen im H o f p o s t a m t  und bei 
verschiedenen Distributören, die zur 
Bequemlichkeit des Publikum in jedem 
Revier der Stadt angesetzt worden, 
kann man das Intelligenzblatt auch 
und zwar den Jahrgang für 3 Rthlr. 
und jedes Stück einzeln für 1 Gr. be
kommen.

Es kommen in Berlin zwei poli
tische und gelehrte Z e i tu n g e n  heraus: 
in der H a u d e -  und  Spener ischen 
Buchhandlung (auf der Schlofsfreiheit) 
und in der Vo fs ischen  Buchhand
lung (in der breiten Strafse). In diesen 
Buchhandlungen und im Hofpostamte 
werden diese Zeitungen alle Dienstage, 
Donnerstage und Sonnabends ausge
geben. Der Jahrgang kostet 2 Rthlr. 
und das Stück einzeln 6 Pf. Wer 
solche quartaliter hält und sie nicht 
selbst holen lassen w ill, dem werden 
sie durch besonders bestellte Boten 
in ’s Haus gebracht. Man zahlet dann

das Quartal besonders für den Boten 
4 Gr.

Man kann in den Zeitungen sowie 
in dem Intelligenzblatt alle oben ge
dachte Nachrichten einsetzen lassen; 
und man zahlet für die Einsatzgebüh
ren nach einer Polizeiordnung für eine 
gedruckte Zeile, die wenigstens 90 Buch
staben haben mufs, 2 Gr., für halb 
soviel aber r Gr. Man schickt die 
Nachrichten, welche man in die Zei
tungen eingesetzt haben w ill, in eine 
oder die andere oben gedachter Zei
tungs-Buchhandlungen, wofür man 
denn nach Verhältnifs obiger Taxe be
zahlet. Doch mufs die Nachricht auch 
in ’s Intelligenzblatt gesetzt werden und 
im Adrefskomtor unterschrieben sein.

Im Hofpostamte kann man auch 
alle fremde Zeitungen haben, und wenn 
sie durch einen Boten in ’s Haus ge
tragen werden, kosten sie über den 
festgesetzten Preis noch quartaliter 6 Gr.

Die französische Galette litteraire 
de Berlin wird bei dem Verfasser Hrn. 
le Bauld de Nans alle Montage aus
gegeben.

Ueberdem kommen wöchentlich ver
schiedene gelehrte politische und physi
kalische Blätter heraus, z. B. alle Mon
tage D. B ü s c h i n g ’ s N ac h r ic h ten  
von  neuen L a n d k a r t e n ,  geog ra 
phischen u n d  andern Büchern 
nebst andern mehr. Den ersten Tag 
jedes Monats erscheint ein neues Stück 
von der b e r l i n s c h e n  M o n a t s 
schr i f t .«

Ueber die P o s th a l te re i  in B e r l i n  
findet sich folgende Angabe:

»Der Posthof (Oranienburger Strafse) 
rechter Hand. Ein weitläuftiges Ge
bäude, zwei Geschofs hoch, wo die 
Postpferde und Postwagen zu den ordi
nären und Extraposten stehen. Dies 
Gebäude ward unter K. Friedrich I. 
auf Vorschlag des General-Erbpost
meisters, Grafen von Wartenberg, an
fangs blofs zum Besten der Postillone, 
damit diese hier zusammen wohnen 
könnten, gebaut. Sämmtliche Post
bediente trugen freiwillig dazu bei, 
welches von 1705 bis 1713 die 
Summe von 5662 Rthlr. brachte, und



743

der König gab 1709 als Geschenk 
1500 Rthlr. und als Vorschuls 
1000 Thaler dazu. Im Jahre 1713 
ward das Wohnhaus für die Postillone 
fertig, und nun fing man an die 
Ställe zu bauen. Seit 1766 ist dies 
ehemalige Postillonhaus eine förm
liche vom hiesigen Hofpostamt ab
hängende Posthalterei zum Behuf der 
königl. ordinären und Extraposten und 
die Wohnung des k. Posthaiters (jetzt 
Hm. von Unruh). —

In den vorstehenden Schilderungen 
der Residenzstadt Berlin vor hundert 
Jahren vermag man die heutige Reichs
hauptstadt kaum zu erkennen. Den
noch steht fest —  und das wird auch 
von Nicolai und anderen Schriftstellern 
betont — ; dafs Berlin während der 
sechsundvierzigjährigen Regierung des 
grofsen Königs sehr bedeutende Fort
schritte in seiner Entwickelung gemacht 
hatte. »Es war grofs genug geworden, 
um auf den ganzen Umfang des preufsi- 
schen Staates und auf alle Stände an

ziehend zu wirken; es war klein genug 
geblieben, um persönliche Beziehungen 
zwischen Gleichgesinnten zu erleichtern 
und die Entstehung einer aus bürger
lichen und adeligen Elementen zu
sammengesetzten gebildeten Gesellschaft 
zu begünstigen.«

__ Ueber die Posteinrichtungen in
Po tsdam enthält das Werk Nicolai’s 
nur folgende Angaben:

»Das Postamt  bestehet aus dem 
Postmeister, verschiedenen Postsecre- 
tären, dem Posthalter und verschie
denen Unterbedienten und hängt von 
dem Generalpostamt in Berlin ab.«

Das Postgebäude befand sich 1786 
am Kanal, an der Ecke der Nauen- 
schen Brücke, im Schiink’sehen Hause; 
es heifst darüber: »In Potsdam ist 
kein öffentliches Gebäude zum Post
hause bestimmt, sondern der jedes
malige Postmeister mufs für eine ge
wisse Vergütigung den nöthigen Gelafs 
zum Postamte besorgen.«

78. Die Entwickelung des Postwesens in Siam.

W ie bereits in dem Aufsatze »Das 
Königreich Siam« in No. 6 des Archivs 
vom laufenden Jahre hervorgehoben 
worden ist, fand der mit der Neu
ordnung des siamesischen Postwesens 
betraute deutsche Postbeamte bei 
seinem Eintreffen in Bangkok nur 
eine unvollkommen eingerichtete Stadt
post vor. Für die Beförderung von 
Briefen nach und aus dem Innern 
Siams waren keinerlei Staatseinrich
tungen vorhanden. Verfügungen an 
die Gouverneure der Provinzen wurden 
durch besondere Boten, nach weit ent
legenen Gegenden durch besondere 
Botentruppen übermittelt, welche oft 
erst nach 1 bis 2 Jahren nach Bangkok 
zurückkehrten. Auch ein regelmälsiger 
Privatbotendienst bestand nicht; man 
gab hin und wieder Briete mit den 
Reisbooten aus dem Innern des Landes

nach Bangkok m it, doch war diese 
Art der Beförderung eine ebenso lang
same als unsichere. Die Einrichtung 
eines regelmäfsigen Dienstes für die 
Beförderung der Regierungs - Erlasse 
zwischen Bangkok und Chiengmai in 
dem Laos-Gebiete war zwar wieder
holt versucht, wegen der grofsen 
Schwierigkeiten schliefslich jedoch auf
gegeben worden.

Dem erwähnten deutschen Beamten 
ist es nach angestrengter Thätigkeit 
gelungen, einen regelmäfsigen Post
dienst nach allen Hauptorten des Lan
des einzurichten und solche Anstalten 
zu treffen, dals trotz der vielen natür
lichen Hindernisse, welche sich der 
Beförderung entgegenstellen, die Posten 
ziemlich pünktlich ihren Bestimmungs
ort erreichen. Die zur Erlernung 
des Postdienstes bestimmten jungen
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Siamesen und Chinesen wurden zu
nächst zu der Einrichtung der ersten 
Postanstalten hinzugezogen, dann aber 
nach den Hauptplätzen des Landes ent
sendet, um dort selbstständig derartige 
Einrichtungen zu treffen und die mit 
der Verwaltung der neuen Anstalten 
betrauten Personen, die Gouverneure 
und die Gemeinde -Vorsteher, über 
ihre Postdienstpflichten zu unterrichten.

Die Gouverneure, gröfstentheils Prin
zen, leiten, wie hier zu bemerken ist, 
die Verwaltung der Provinzen mit 
fünf ihnen zur Seite stehenden Beamten, 
welche die Geschäfte der fünf Ver
waltungszweige, nämlich der persön
lichen Angelegenheiten, der Finanzen, 
des Krieges, des Cultus und der öffent
lichen Arbeiten —■ dem letzteren Zweige 
ist die Post zugetheilt worden —  zu 
erledigen haben. Als Häupter der ein
zelnen Gemeinden sind den Gouver
neuren die Gemeinde-Vorsteher unter
stellt, welche je nach dem Umfange 
ihrer Bezirke einen oder zwei Geholfen 
haben.

Die Postanstalten, deren Zahl sich 
jetzt auf 73, davon 4 mit Telegraphen
stationen vereinigt, beläuft, sind an 
vielen Orten in höchst einfacher Weise 
untergebracht worden; eine kleine Bam
bushütte ist das Posthaus; ein ver- 
schliefsbarer Kasten, in welchem die 
Werthzeichen, das baare Geld und die 
Briefe, sowie die Formulare u. s. w. 
untergebracht werden, ist das einzige 
amtliche Stück Möbel. Aeufserlich 
sind die Postanstalten durch Holztafeln 
gekennzeichnet, welche, an hohen 
Bambuspfählen befestigt, die siamesische 
Inschrift »Postamt« tragen.

Die Postanstalten sind zur Annahme 
von Briefen, Postkarten, Drucksachen, 
Geschäftspapieren, Waarenproben und 
gewöhnlichen Packeten ermächtigt wor
den; ferner ist die Einschreibung 
dieser Gegenstände und die Ertheilung 
eines Rückscheines, sowie im inter
nationalen Verkehr —  Siam ist be
kanntlich am 1. Juli v. J. dem W elt
postvereine beigetreten —  das Ver
langen der Bestellung durch Eilboten,

sowie der Austausch von Postkarten 
mit Antwort genehmigt worden.

Der erste regelmäfsige Postkurs, wel
cher in Siam am 26. August 1885 er~ 
öffnet wurde, war die Linie Bangkok 
— Paklat— Paknam, den Menamflufs 
abwärts nach der Mündung, 26 engl. 
Meilen lang. Es folgten die Kurse 
Bangkok— Kanbouree, Bangkok— Rat- 
booree (Ratschaburi) —  Petschabooree 
(Petschaburi) u. s. w.

Die Hauptpostlinie, d. h. diejenige, 
welche für Siam die gröfste Bedeu
tung hat, weil sie die reichsten Pro
vinzen mit der Landeshauptstadt ver
bindet, führt den Menamflufs aufwärts 
über Raheng nach Chiengmai, der 
Hauptstadt eines der wichtigsten Laos
staaten. Diese Postlinie wurde im 
November v. J. dem öffentlichen Ver
kehr übergeben. Die Entfernung zwi
schen Bangkok und Chiengmai be
trägt etwa 420 engl. Meilen. Wäh
rend Missionare und Teakholzhändler, 
welche in Chiengmai ansässig sind, 
in der Regel 6 bis 8 Monate auf eine 
Fahrt nach Bangkok oder zurück ver
wenden müssen, legt die Post die
selbe Strecke in 16 bis 17 Tagen zu
rück, eine Leistung, welche den 
Siamesen natürlich erstaunlich er
scheint. Die Post wird von Bangkok 
den Flufs aufwärts fso weit als mög
lich mittels Dampf boots befördert, was 
in der trockenen Jahreszeit nur bis 
etwa 140 engl. Meilen weit geschehen 
kann. Demnächst erfolgt die Weiter
beförderung etwa 80 Meilen weit mittels 
Ruderboots, dann etwa 150 Meilen 
über Land durch Boten und endlich 
die letzte Strecke im Gebirge theils 
mittels Ponies, theils mittels Elephanten.

Zwischen Bangkok und Chiengmai 
wird jetzt alle 14 Tage eine Post be
fördert. Da die Siamesen auf die 
schnelle und sichere Verbindung mit 
Chiengmai grofsen Werth legen, so 
ist die Beaufsichtigung dieser Linie 
einem zuverlässigen, landeskundigen 
Europäer übertragen worden.

Im Uebrigen ist je nach Bedürfnifs 
und Möglichkeit für einige Orte eine
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wöchentlich einmalige, für andere eine 
wöchentlich zwei- bz. dreimalige, für 
einzelne Orte sogar eine tägliche Post
verbindung eingerichtet worden.

Auf mehreren Postkursen hat die 
Einrichtung sowohl für die Land
beförderung, als für die Beförderung 
auf dem Wasserwege getroffen werden 
müssen, da auf denselben nur in der 
trockenen Jahreszeit die Beförderung 
über Land stattfinden kann, während 
sie in der Regenzeit lediglich auf dem 
Wasserwege zurückzulegen sind. Die 
letztere Beförderung ist erheblich lang
samer, weil die Flüsse in ihrem Laufe 
bedeutende Windungen und Krümmun
gen machen, welche auf dem Land
wege abgeschnitten werden können. 
Die Beförderung Uber Land ist an
dererseits insofern eine schwierige, als 
geebnete Strafsen und Wege nur längs 
der Telegraphenlinien bestehen, im 
Uebrigen der Weg der Postboten auf 
kleinen Fufspfaden durch dichtes Ge
strüpp, durch hohe Wälder und weite 
Sumpfflächen u. s. w. führt. Ueber- 
dies ist der Postbote überall der Ge
fahr ausgesetzt, von Raubgesindel und 
wilden Thieren angefallen zu werden.

Der Postbote trägt entweder die für 
die Briefträger in Bangkok eingeführte 
Dienstkleidung oder ein gelbes Arm 
band, wodurch er noch einigermafsen 
vor räuberischen Angriffen gesichert 
ist, da die Wegelagerer sich an Re
gierungsbedienstete seltener heran
wagen. Bewaffnet ist der Bote mit 
einem langen Bambusstabe, an dessen 
einem Ende sich eine eiserne Spitze 
befindet. Der Bambusstab dient dem 
Boten gleichzeitig als Sprungstab, um 
das Uebersetzen Uber Gräben und 
Kanäle zu erleichtern. Auf einigen 
Kursen laufen zur Erhöhung der 
Sicherheit gleichzeitig zwei Boten. 
Auf denjenigen Kursen, wo eine be
sonders schnelle Beförderung geboten 
ist bz. wo Ponies zu erlangen sind, 
legen die Boten ihren Weg auf solchen 
Ponies zurück. Im Gebirge und durch 
Sümpfe dienen die Elephanten zur 
Beförderung.

Die Beförderung der Posten zu 
Wasser findet von Bangkok aus meistens 
mittels Dampfbootes statt. Der Post
verwaltung stehen fünf Dampfboote 
in drei verschiedenen Gröfsen, wo
von die eine Sorte für kurze Küsten
fahrten auf der See geeignet ist, zur 
Verfügung; dieselben werden von In
genieuren und Heizern bedient, welche 
zum Postpersonal gehören. Jedes 
Dampfboot trägt, wie auch die Ruder
boote, am Hintertheil die Postflagge, 
tvelche einen weifsen Elephanten, mit 
Briefsack und Packeten auf dem Rücken, 
in rothem Felde zeigt und aufserdem 
in siamesischer Sprache die Inschrift 
»Königlich Siamesische Post« führt. 
Die Dampfboote können in der 
Regenzeit bis 250 Meilen den Menam 
aufwärts fahren.

Die zur Postbeförderung benutzten 
Boote sind je nach der Beschaffenheit 
der Wasserwege in den einzelnen 
Provinzen verschieden. Während in 
Bangkok und Umgegend, sowie auf 
allen schmalen Kanälen kleine zwei- 
ruderige Boote, in welchen die Boots
leute sitzen und das Fahrzeug mit 
kurzen, schaufelförmigen Rudern fort
bewegen, am meisten gebräuchlich 
sind, bedient man sich da, wo das 
Gefälle stark und der Flufs bz. Kanal 
breit ist, grofser, etwa 16 Fufs langer 
Boote, in denen zwei Bootsleute stehend 
mit langen Rudern arbeiten.

Zur Postbeförderung auf der See 
sind auch leichte, auf tiefem Kiel ge
baute Segelboote im Gebrauch.

Die Beförderung der auf Dienst
reisen befindlichen Postbeamten findet 
in vierruderigen Booten statt. In der 
Mitte eines solchen Bootes ist ein 
Dach zum Schutze des Beamten gegen 
Sonne und Regen angebracht. Unter
kommen während der Nacht oder zur 
Rast findet der Beamte in den an 
allen Ufern und Verkehrswegen durch 
ganz Siam vorhandenen Salas. Diese 
zu den Wats (Tempeln) gehörigen und 
von den Priestern unterhaltenen Salas 
sind überdachte, etwa 10 Fufs über 
dem Erdboden errichtete Häuschen 
mit breiten Schlafbänken im Innern.
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Sie sind eigens für die reisende Be
völkerung zur unentgeltlichen Be
nutzung gebaut.

Nach einigen Orten des Golfs von 
Siam gehen regelmäfsig Regierungs
dampfer. Durch dieselben wird vor
läufig nur die Ostküste des Golfs be
fahren. Zur Benutzung für eine regel- 
mäfsige Fahrt an der Westküste sind 
bis jetzt weder Regierungsdampfer, 
noch Privatdampfer vorhanden; denn 
der Nordost-Monsum, welcher sechs 
Monate während des Jahres weht, 
macht das Landen kleiner Dampfer 
fast unmöglich, weil Schutz gewährende 
Häfen nicht vorhanden sind, und in 
der Südwest -Monsumzeit ist die An
näherung an das Land wiederum mit 
Schwierigkeiten verknüpft, weil sich 
dann die Dünen meilenweit in ’s Meer 
erstrecken. Da der siamesischen Re
gierung sehr viel daran liegt, den 
Handel und den Verkehr mit der 
Westküste des Golfs und mit der 
reichen Malacca-Halbinsel zu beleben, 
so wird sie voraussichtlich mit der 
Erbauung besonderer, für die betreuen
den Verhältnisse geeigneter Dampfer 
baldigst vorgehen. Der Plan für die 
Herstellung der Postverbindungen liegt 
dem Postminister bereits vor.

An der Ostküste des Golfs von 
Bengalen, der Westküste der Malacca- 
Halbinsel, sind vorzügliche Anlauf
stellen und Häfen vorhanden. Sechs 
wichtige siamesische Handels- und 
Hafenorte an dieser Küste haben regel- 
mäfsigen Postverkehr durch Privat
dampfer von Penang aus während 
des ganzen Jahres.

M it der 50 engl. Meilen von Bangkok 
stromaufwärts am Menam belegenen 
alten Hauptstadt Ajuthia ist ein regel- 
mäfsiger Postverkehr durch eine 
wöchentlich dreimalige, von einer Ge
sellschaft siamesischer Edelleute und 
Chinesen unterhaltene, von der Re
gierung unterstützte Dampfschiffsver
bindung Bangkok — Ajuthia hergestellt 
worden, welche sich, abgesehen von 
den guten Diensten für Postzwecke, 
als eine grofse Wohlthat für die

Handel und Schifffahrt treibende Be
völkerung erwiesen hat.

Nach dem Landsitze des Königs, 
Bangpain, etwa 40 engl. Meilen strom
aufwärts belegen, wird für die Zeit der 
Anwesenheit des Hofes ein besonderer 
Courierdienst mittels Dampfboots ein
gerichtet. Aufserdem wird ein be
sonderer Postdienst stets nach den
jenigen Orten unterhalten, nach welchen 
der König Reisen unternimmt.

Die für die Errichtung von Boot
stationen, Botenrelais und Elephanten- 
haltestellen getroffenen Anordnungen 
haben sich vollkommen bewährt. Der 
Beförderungsdienst wird durch be
sondere Aufseher überwacht, welche 
in gewissen Fristen die Postkurse zu 
bereisen und den Betrieb bei den 
Boten-, Boot-, Pony- und Elephanten- 
stationen zu prüfen haben. Ueberdies 
wird die Fürsorge der Gouverneure 
für schnelle Beförderung der Post 
durch besondere, von Zeit zu Zeit 
ergehende Verfügungen stetig rege ge
halten.

Jeder Post wird ein Zeitzettel m it
gegeben, in welchem an den einzelnen 
Postorten und Stationen die Ankunft 
und der Abgang der Post zu ver
zeichnen ist. Diese Zeitzettel werden 
später nach Bangkok eingesandt und 
im General - Postoffice sorgfältig ge
prüft. Der Nachweis über die von- 
den Postanstalten abgesandten, weiter
gegebenen und abgenommenen Brief
beutel, Brief bunde und gewöhnlichen 
Packete wird durch Frachtzettel geführt.

Die Gesammtlänge der eingerichteten 
Inlandpostverbindungen beträgt 3719 
engl. Meilen (147233 sen), wovon 
1 010 Meilen auf Flüssen und Ka
nälen, 536 Meilen über I.and, 194 
Meilen über Land in der trockenen 
Jahreszeit und auf Flüssen oder Ka
nälen während der Regenzeit, 1 935 
Meilen über See, 20 Meilen über See 
und auf Flüssen, 24 Meilen über See 
und Uber Land zurückgelegt werden.

Die Länge der Postkurse, auf wel
chen die Postsachen täglich einmal 
befördert werden, ist 26 Meilen, die 
Länge derjenigen mit einer jeden
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zweiten Tag stattfindenden Beförde- I 
rung 413 Meilen, mit wöchentlich 
dreimaliger Beförderung 669 Meilen, 
mit wöchentlich zweimaliger 263, mit 
wöchentlich einmaliger 949, mit monat
lich zweimaliger 1216 und mit monat
lich einmaliger Beförderung 183 Meilen.

Briefkasten sind im Lande an allen 
Postorten und vielfach auch an solchen 
Orten ohne Postanstalten, welche regel- 
mäfsig von Postboten belaufen wer
den , aufgestellt. Die Gesammtzahl 
der Briefkasten im Innern des Landes 
beträgt jetzt 76. Aufserdem ist -auf 
jedem Postboot ein Briefkasten vor
handen, welcher an den Haltestellen 
zum Aufliefern von Briefen benutzt 
w ird, und in welchen der Postbote 
die ihm im Vorbeifahren von den 
Flulsanwohnern übergebenen Briefe zu 
legen hat.

In der kurzen Zeit des Bestehens 
sind durch die Postanstalten im  Inne rn  
des Landes —  nach den bis An
fang April 1886 geführten Aufzeich
nungen —  bereits 6 069 Stück Brief
postsendungen, darunter etwa 1 000 
Zeitungen, befördert worden. Der 
vierte Theil dieser Briefschaften war 
an die im Lande zerstreut lebenden 
Europäer und amerikanischen Missio
nare gerichtet bz. von denselben abge
sandt.

Die Einnahmen aus dem Verkehr im 
Innern des Landes sind bis jetzt nicht 
nennenswerth; die Ausgaben für die 
neue Staatseinrichtung haben seither
7 926 Ticals 56 atts (1 Tical =  2,55 

Mark) betragen.
Von besonderer Wichtigkeit war 

die Vervollkommnung des Dienst
betriebes in B a n g k o k  und Um
gebung. Daselbst wurde namentlich 
für eine möglichst beschleunigte Aus
gabe und Bestellung der Briefe nach 
Ankunft der europäischen Post Sorge 
getragen. Der Bestelldienst in Bangkok 
wird jetzt durch 44 Briefträger täglich 
dreimal ausgeführt; zur Verwendung 
gelangen dabei ferner 7 Ponies und
8 zweiruderige Boote. Die Zahl der 
Briefkasten in Bangkok beträgt 61. 
Die Besitzer der Häuser, an welchen

sich Briefkasten befinden, erhalten 
monatlich eine Vergütung von 4 Ticals; 
dafür sind sie verpflichtet, die Brief
kasten, welche an den Bambushütten 
nicht gehörig befestigt, sondern nur 
lose angehängt oder aufgestellt wer
den können, zu beaufsichtigen und 
die Briefträger dahin zu überwachen, 
dafs sie die Kasten zu den festgesetzten 
Zeiten dreimal täglich leeren.

Freimarken-Verkaufsstellen sind 52 
eingerichtet worden; den Verkäufern 
wird eine Vergütung von 2 pCt. des 
Erlöses gewährt.

Die Zahl der in Bangkok durch die 
Post beförderten Orts - Briefschaften 
hat in der Zeit vom 1. April 1885 
bis 4. April 1886 insgesammt 65 274 
im Vergleich zu 56 723 im Vorjahr 
betragen; die tägliche Durchschnitts
zahl ist von 160 auf 170 gestiegen.

Jene Gesammtzahl setzte sich zu
sammen aus 50 588 Briefen, 3 140 
Postkarten, 11334 Drucksachen und 
212 Waarenproben bz. Mustersendun
gen. Von den Briefen waren rund 
1 000 unfrankirt und 4110 unge
nügend frankirt.

Unbestellbar blieben 2532 Sen
dungen, und zwar 984 wegen un
genügender Aufschrift, 1 548 wegen 
Annahmeverweigerung. Durch das 
neu eingerichtete Verfahren der amt
lichen Eröffnung der unbestellbaren 
Briefe wurde bei 632 Sendungen die 
Zustellung an die Absender ermög
licht.

Von der Einschreibung von Brief
postgegenständen ist nur in 14 Fällen, 
von der Benutzung der Post zur 
Uebermittelung von Packeten nur in 
35 Fällen Gebrauch gemacht worden.

Die Einnahmen aus dem Ortsver
kehr haben 2 446 Ticals 60 atts be
tragen, die Ausgaben 18 537 Ticals 
18 atts; an Zuschufs sind demnach 
16090 Ticals 58 atts erforderlich ge
wesen.

Auf den in t e r n a t i o n a le n  V e r 
k eh r  ist der Postdienst am 1. Juli 
1885, dem Tage des Eintritts Siams 
in den Weltpostverein, ausgedehnt 
worden. Zur Wahrnehmung dieses
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neuen Dienstzweiges wurde ein zweites 
Postamt im europäischen Stadtviertel 
eingerichtet. Die Zahl der in diesem 
Postamt bearbeiteten Briefpostsendun- 
gen während des neunmonatigen Zeit
raumes bis Anfang April 1886 beläuft 
sich aul 75 435 Stück; davon sind 
angekommen 22 502 gewöhnliche 
Briefe, 509 Postkarten, 27 359 Druck
sachen , Waarenproben , Geschäfts
papiere und 1 328 Einschreibbriefe, 
abgesandt 17845 gewöhnliche Briefe, 
1 047 Postkarten, 3 873 Drucksachen, 
Waarenproben, Geschäftspapiere und 
972 Einschreibbriefe.

Die meisten Briefschaften rührten 
aus England her bz. wurden dahin 
abgesandt, dann folgten Deutschland, 
Frankreich, Nord - Amerika, Italien, 
Dänemark u. s. w. Nicht eingerechnet 
in die vorgenannten Ziffern ist der 
Verkehr mit China, welcher etwa den 
vierten Theil des gesammten Verkehrs 
mit Europa erreicht.

Die Zahl der ihre Postsachen regel- 
mäfsig abholenden Personen in Bangkok 
beträgt 36. Von den angekommenen 
Sendungen wurden 27 388 Stück ab
geholt und 24310 durch Briefträger 
bestellt bz. ins Innere des Landes 
weitergesandt.

Die Einrichtung, dafs Briefe bis 
kurz vor Abgang jedes Postdampfers 
in die an den Landungsplätzen auf
gestellten Briefkasten gelegt werden 
können, ist viel benutzt worden; von 
den 22 765 abgesandten gewöhnlichen 
Briefpostsendungen wurden etwa 2 200 
Stück in die betreffenden Nachtrags- 
Kartenschlüsse aufgenommen.

Der Postverkehr Siams mit Europa 
wurde von Singapore aus durch die 
Dampfer der Messageries maritimes 
und der Peninsular and Oriental Steam 
Navigation Company vermittelt; zwi
schen Bangkok und Singapore wurden 
zur Postbeförderung die zwischen diesen 
Orten regelmäfsig verkehrenden Privat
dampfer benutzt. In der Zeit vom
1. Juli 1885 bis 4. April 1886 sind 
Posten für 39 nach Europa bestimmte 
Dampfer der vorgenannten Gesell
schaften von Bangkok abgesandt w or

den und 38 europäische Posten daselbst 
eingegangen. Von Singapore gingen 
aufserdem Posten mit 60 Dampfern ein, 
58 wurden nach dahin abgesandt. 
Die Briefschaften im Verkehr mit 
Amerika gelangten bis zum 1. Januar 
1886 auf dem Wege über Hongkong 
zur Beförderung, demnächst, in Folge 
der Einstellung des Postdienstes auf 
den Atlantic-Dampfern, auf dem Wege 
über Europa. 75 Dampfer von Hong
kong überbrachten Posten für Bangkok, 
und 70 gingen von Bangkok mit 
Posten für China, Japan bz. Amerika 
ab. 3 Posten wurden mit Dampf
schiffen nach den Philippinen und 
Saigun abgesandt. Im Ganzen liefen 
in den neun Monaten 174 Post
dampfer in Bangkok ein und gingen 
172 Postdampfer von Bangkok ab.

Die Ankunft einer Post wird dem 
Postamte telegraphisch vom Leucht
thurm an der Menameinfahrt ange
kündigt. Der Abgang wird dem 
Publikum durch postamtliche Nach
richten bekannt gemacht, welche gegen 
Entrichtung einer Gebühr von 4 Ticals 
jährlich den Einzelnen ins Haus ge
schickt werden. Hiervon haben 42 
Personen Gebrauch gemacht.

Die Gesammt - Einnahme aus dem 
internationalen Verkehr hat in den 
neun Monaten 7 595 Ticals 17 aus be
tragen, die Ausgabe 6 342 Ticals 47 atts. 
Etwa 800 Ticals sind den Schiffs- 
capitainen als Vergütung für die Ueber- 
bringung von Posten gezahlt worden. 
Etwa 1 500 Ticals sind noch an 
Transitgebühren zu entrichten. Im 
Grofsen und Ganzen decken also die 
Einnahmen aus dem internationalen 
Verkehr die Ausgaben.

An der Spitze der Post- und Tele
graphenverwaltung von Siam steht der 
Minister Prinz Somdetch Chow Fa 
Bhanurangsi Swangwongse Krom Phra 
Bhanuphandhuwongse Woratej. Die 
Centralverwaltung zerfällt in zwei Ab
theilungen , eine für Postangelegen
heiten, die andere für Telegraphen
angelegenheiten. Das Personal der 
ersteren besteht aus einem Secretair
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(Siamesen), 5 Hülfsarbeitern, 2 Unter
beamten. Das General-Postoffice wird 
von einem Europäer geleitet. Die 
Zahl der Postämter beträgt, wie schon 
erwähnt, 73, davon 12 erster Klasse, 
61 zweiter Klasse. Die Zahl der Be
amten beläuft sich auf 88, die Zahl 
der Briefträger, Bootsleute, Ingenieure, 
Heizer und sonstigen Unterbeamten 
auf 99, die Zahl der von den Gou
verneuren für die Beförderung der 
Posten hergegebenen Hülfskräfte auf 
98 Mann.

Sehr bemerkenswerth ist die ver- 
ständnifsvolle Auffassung, welche die 
siamesische Regierung hinsichtlich ihrer 
Aufgaben zur Förderung des Verkehrs 
bethätigt. In der letzten Thronrede 
des Königs findet sich ein auf die 
Posteinrichtungen bezüglicher Satz, 
welcher in deutscher Uebersetzung 
folgendermafsen lautet:

»W ir werden nach besten Kräften 
bemüht sein, Verkehr zu Wasser und 
zu Lande zu fördern, den Handel

und Wandel zu erleichtern, und wo 
die Verkehrsstrafsen zu lang sind oder 
ihre Benutzung mit gewöhnlichen Be
förderungsmitteln auf zu grofse Schwie
rigkeiten stöfst, da beabsichtigen W ir 
die Dampf kraft, diese grofsartige Er
findung der Neuzeit für das Heil und 
W ohl der Menschheit, zu Hülfe zu 
nehmen und Postverbindungen herzu
stellen und zu vervollkommnen mit 
den verschiedenen grofsen Plätzen un
seres Königreiches, wozu W ir uns ver
pflichtet halten als Mitglied des A ll
gemeinen Weltpostvereins.«

Dieser Satz ist in volkstüm licher 
Weise erläutert worden, indem auf 
den Zweck und die Vortheile des Brief
schreibens hingewiesen und dem Volke 
an’s Herz gelegt wurde, die geschaffene 
Einrichtung recht fleifsig zu benutzen.

Die betreffende Königliche Botschaft 
ist in Tausenden von Exemplaren an 
die Gouverneure der Provinzen zur 
Verbreitung gesandt worden.

79. Der Sixpenny-Telegrammtarif in England.

Die Telegramm-Gebührenfrage hat 
von dem Zeitpunkte ab, seit welchem 
der elektrische Telegraph dem Publi
kum allgemein zugänglich gemacht 
wurde, den verschiedensten Wandlun
gen unterlegen, ehe sie eine sowohl 
den berechtigten Forderungen der 
Telegraphenverwaltungen als auch den 
Wünschen des Publikums thunlichst 
entsprechende Gestalt angenommen 
hat. Erst in den letzten 10 Jahren, 
nachdem, wie bekannt, die deutsche 
Reichs-Telegraphenverwaltung mit der 
Einführung des W o r t t a r i f s  im inneren 
Verkehr und im Wechselverkehr mit 
Bayern und Württemberg vorange
gangen war, hat sich dieses der Eigen- 
thümlichkeit des Telegraphenbetriebes 
am meisten Rechnung tragende Faxi- 
rungsverfahren auch in der Mehrzahl 
der übrigen europäischen Staaten Ein
gang zu verschaffen gewufst.

Ein besonderes Interesse bieten die 
Umstände, unter welchen der W ort
tarif in G r o f s b r i t a n n ie n  zur An
nahme gelangt ist, wo man mit gröfster 
Hartnäckigkeit bis in die jüngste Zeit 
hinein an einem äufserst u n vo rte il
haften und veralteten Tarif festhielt. 
Hier galt nämlich bis zum 1. October 
1885 ein durch Gesetz vom Jahre 
1868 eingeführtes Taxirungsverfahren, 
nach welchem die Mindestgebühr für 
ein Telegramm bis zu 20 Worten 
r Shilling (== 1 Mark) und die Gebühr 
für je 5 Worte oder einen Bruch
t e i l  derselben mehr 3 pence ( =  25 
Pfennig) betrug; bei der Wortzählung 
blieben Aufschrift und Unterschrift 
aufser Betracht und wurden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der zu ihrer 
Bildung verwendeten Worte frei be
fördert. Obwohl die Unzweckmäfsig- 
keit dieses Tarifs gegenüber den Vor-
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zügen des Worttarifs längst feststand, 
wurde doch noch im Jahre 1883 ein von 
Dr. Cameron, dem Abgeordneten für 
Glasgow, im Unterhause eingebrachter 
Antrag auf Einführung eines ander
weiten Telegrammtarifs unter Zugrunde
legung des W  ortsystems abgelehnt. Auch 
der um das britische Telegraphen wesen 
hochverdiente, inzwischen verstorbene 
General-Postmeister Fawcett hatte schon 
die Einführung des Worttarifs, und 
zwar nach dem Satze von y 2 penny 
für das W ort, in Aussicht genommen. 
Leider fand sein Vorschlag im H in
blick auf den für den Anfang damit 
verknüpften Gebührenausfall seiner
Zeit nicht die Zustimmung des Schatz- 
secretairs und blieb defshalb unbe
rücksichtigt. Fawcett hatte zur Er
mittelung des muthmafslichen finan
ziellen Ergebnisses sowohl des von 
ihm vorgeschlagenen Tarifsystems als 
auch zweier von anderer Seite gleich
zeitig gemachten Vorschläge sehr um
fassende Erhebungen und Berechnungen 
anstellen lassen. Danach würde das 
Va penny-Verfahren für die ersten 
12 Monate eine Mindereinnahme von 
160 000 bis 170 000 Pfd. Sterl. zur 
Folge gehabt haben, während die beiden 
anderweiten Vorschläge mit noch weit 
höheren Gebühren-Ausfällen verknüpft 
gewesen wären. Diese letzteren beiden 
Vorschläge hatten übereinstimmend die 
Beibehaltung der freien Aufschrift und 
Unterschrift zur Grundlage und be
zweckten im Uebrigen —  einerseits 
unter Aufrechterhaltung auch aller 
sonstigen Bestimmungen des bisherigen 
Tarifs, andererseits unter Herabminde
rung der Wortzahl des eigentlichen 
Telegramms —- lediglich eine Ermäfsi- 
gung der Mindestgebühr auf 6 pence 
( =  50 Pfennig).

Den Nachfolgern Fawcett’s, den 
General - Postmeistern Shaw - Lefevre 
und Lord Manners war es Vorbe
halten, die Schwierigkeiten zur E in
führung eines neuen Tarifs zu be
seitigen. Unter Zugrundelegung des 
zwei Jahre früher von Dr. Cameron 
vorgeschlagenen Tarifs stellte Mr. Shaw- 
Lefevre im Frühjahr 1885 den An

trag, die Mindestgebühr für ein Tele
gramm bis zu 12 Worten auf 6 pence 
( =  5° Pfennig) festzusetzen und für je 
2 Worte mehr 1 penny zu berechnen; 
später wurde dieser Vorschlag dahin 
abgeändert, dafs für jedes W ort mehr 
Vs Ppnny zu berechnen sei. Da dieser 
1 arif die freie Aufschrift und Unter
schrift ausschlofs, so fand er naturgemäfs 
von vornherein äufserst zahlreiche und 
einflufsreiche Gegner, namentlich aus 
den Kreisen der Geschäftswelt. Die 
Tageszeitungen benutzten den Gegen
stand alsbald und während einer län
geren Zeit hindurch als Lieblingsthema, 
auch entwickelte sich schliefslich bei 
Berathung des Gesetzentwurfs im Unter
hause eine lebhafte Erörterung, die 
recht lehrreiche Streiflichter auf die 
bisher stattgehabte Ausnutzung des alten 
Tarifs warf. Das englische Publikum 
war durch die jahrelang ausgeübte —  
aufserhalb Grofsbritanniens übrigens 
nirgends mehr zugestandene —  Be
rechtigung, die Telegrammaufschriften 
und Unterschriften mit jeder beliebigen 
Umständlichkeit abzufassen, dermafsen 
verwöhnt, dafs von gegnerischer Seite 
kühn die Behauptung aufgestellt wer
den konnte, 6 d.-Telegramme seien 
überhaupt unmöglich, da die hierfür 
zulässigen 12 Worte nach den bis
herigen Erfahrungen gerade für die 
Aufschrift und Unterschrift hinreichten.

Von Seiten des General-Postmeisters 
wurde der Gesetzentwurf im Unter
hause im Wesentlichen wie folgt be
gründet.

Bei Aufstellung des neuen Tarifs 
ist von der Voraussetzung ausgegangen, 
dals 5 Worte zur Bezeichnung des 
l^fcvpfängers und des Aufgebers im 
Durchschnitt ausreichen, und zwar 
4 Worte für die Aufschrift und 1 W ort 
für die Unterschrift. Durch die bis
herigen Erfahrungen mit den Tele
grammen aus Deutschland und Frank
reich, wo bei Berechnung der Ge
bühren die Worte der Aufschrift und 
der Unterschrift gleichfalls mitgezählt 
werden, wird die obige Voraussetzung 
voll bestätigt, brachtet in einzelnen 
Fällen der Absender ausführlichere
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Angaben für nöthig, so gehören die
selben in den Text des Telegramms 
und müssen bezahlt werden.

Alles, was bisher gegen den Vor
schlag geltend gemacht worden ist, 
läfst sich im Wesentlichen dahin zu
sammenfassen:
1. dafs die Taxirung der Aufschriften 

zu Unsicherheiten und zu aufser- 
gewöhnlichen Arbeiten bei der Be
stellung der Telegramme führen 
würde, und

2. dafs derselbe eine gewisse Härte 
dem minder begüterten Theile der 
Bevölkerung gegenüber enthalte.

Was den ersten Punkt betrifft, so 
haben die Beamten bei Ausfertigung 
der Telegramme aus Deutschland und 
Frankreich, welche, wie bereits er
wähnt, selten mehr als 4 Worte für 
die Aufschriften enthalten, bisher noch 
keine Klagen in der angedeuteten 
Richtung geführt. Der zweite Punkt 
ist aber gerade einer von denjenigen, 
welche mit dazu beigetragen haben, 
die Verwaltung zu einer Tarifänderung 
zu veranlassen. Indem sich die Mindest
gebühr von 1 sh. auf 6 d. ermäfsigt, 
w ird es den weniger bemittelten 
Leuten doch in hohem Mafse er
leichtert, in wirklich dringenden Fällen 
auch ihrerseits von der wohlthätigen 
Einrichtung des Telegraphen Gebrauch 
zu machen. Es sind auch in dieser 
Beziehung sehr eingehende Erhebungen 
angestellt worden, deren Ergebnifs 
war, dafs von 24000 bei den Tele
graphenanstalten der minder begüterten 
Stadtviertel Londons aufgelieferten Tele- 
grammen nur 167 Stück aui Personen 
der arbeitenden Klasse entfielen. 156 
dieser Telegramme hatten dem Mindest
preise von 1 sh. unterlegen, von diesen 
aber hätten 71, oder nahezu die Hälfte, 
ohne besondere Mühewaltung mit Ein- 
schlufs der Aufschrift in 12 Worte 
zusammengefafst werden können, so 
dafs sie bei Anwendung des neuen 
Systems in die Klasse der 6 d.-Tele
gramme gefallen wären. Diese Tele
gramme haben ja thatsächlich fast 
immer den denkbar einfachsten Cha

rakter; sie beziehen sich auf den 
Tod oder die Krankheit eines Familien
gliedes, auf eine Wohnungsveränderung 
u. s. w. des Absenders und erfordern 
zur Mittheilung der Thatsache immer 
nur wenige Worte. Es erscheint defs- 
halb kaum zweifelhaft, dafs der neue 
Tarif gerade für die ärmeren Be
völkerungsklassen als eine Wohlthat 
betrachtet werden kann.

Bei Anwendung des neuen Tarifs 
wird sich die Zahl der Telegramme 
voraussichtlich um 30 pCt. erhöhen, 
während die Einnahmen der T ele- 
graphenverwaltung eine muthmafsliche 
Einbufse von 180 000 Pfd. Sterl. für 
die ersten 12 Monate erleiden werden. 
Die Ermäfsigung des Tarifs von 1 sh. 
auf 6 d. schliefst hiernach ein ganz er
hebliches Opfer der Telegraphenver
waltung, in sich, während die Vortheile 
für das telegraphirende Publikum weit- 
erheblicher sind, als es auf den ersten 
Blick scheint, wie sich dies im Ein
zelnen noch aus folgenden Betrach
tungen ergiebt. Mit der Behandlung 
der Telegramme sind immer gewisse 
Ausgaben verbunden, welche unab
hängig von der Länge der Telegramme, 
sich stets gleich bleiben; es sind dies die 
Kosten für Annahme der Telegramme 
und Behandlung derselben im inneren 
Dienste. Man kann diese Kosten im 
Durchschnitt auf 2 '/2 d. für jedes Tele
gramm berechnen. Zieht man diesen 
Betrag von der bisherigen und ebenso 
von der künftigen Mindestgebühr ab, 
so verbleiben 9*/2 bz. 3 '/2 d. Danach 
würde also die eigentliche B e f ö r d e 
rungsgebühr der Telegramme künftig 
nur »/, des früheren Satzes betragen. 
Jedes Telegramm erfordert im Weiteren 
eine gewisse Zahl von zusätzlichen 
Worten für die dienstlichen Vermerke, 
und zwar im Durchschnitt 8 Worte. 
Für die Bezeichnung des Empfängers 
und des Absenders wurden bisher durch
schnittlich 11 Worte verwendet, so 
dafs sich unter dem alten Tarif die 
wirkliche Länge eines Einheitstele
gramms auf 39 Worte stellte: nämlich 
Text 20 Worte, Bezeichnung des Em
pfängers und des Absenders 11 W orte
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und dienstliche Vermerke 8 Worte. Bei 
Anwendung des neuen Tarifs würde 
diese Mindestwortzahl sich auf 20 er- 
mäfsigen, nämlich 12 Worte für das 
eigentliche Telegramm und 8 Worte 
für die Dienstvermerke. Während also 
die Beförderungsgebühr auf etwa XL 
des früheren Preises herabgesetzt wird, 
ermäfsigt sich die eigentliche Tele- 
graphirarbeit noch nicht um die Hälfte. 
Es ist bekannt, dafs bei dem bis
herigen Tarif aufserordentlich viel un- 
nöthige Worte mit zur Beförderung 
gelangten, woraus der Telegraphen
verwaltung naturgemäfs viel überflüssige 
Arbeit erwachsen mufste. Die statt
gehabte Prüfung einer grofsen Zahl 
von Telegrammen hat nach dieser 
Richtung hin ergeben, dafs etwa 25 bis 
30 pCt. der verwendeten Worte, und 
davon der gröfste Theil in der Aufschrift 
hätten gespart werden können, ohne 
dafs die Verständlichkeit der Tele
gramme darunter irgendwie gelitten 
hätte. Wie bereits oben erwähnt, 
werden für die Aufschrift durch
schnittlich 11 Worte gebraucht, wäh
rend thatsächlich 5 Worte dafür 
vollkommen ausreichen. Diese zur 
Ungebühr verwendeten 6 Worte in 
jedem Telegramm kommen aber bei 
dem bisherigen Verkehrsumfange einem 
jährlichen Einnahmeausfall von 200000 
Pfd. Sterl. gleich.

Die von anderer Seite zu dem Vor
schläge der Regierung bisher bean
tragten Aenderungen laufen darauf 
hinaus, die Mindestgebühr u n te r  Bei -  
b e h a l t u n g d e r f r e i e n A u f s c h r i f t e n  
(Bezeichnung des Empfängers und des 
Absenders) herabzusetzen. Die An
nahme einer derartigen Mafsregel ist 
für die Regierung unmöglich, weil 
einerseits der Einnahmeausfall hierbei 
noch ein erheblich höherer sein würde, 
während andererseits die Vortheile des 
Tarifs wieder lediglich, und zwar in 
noch weit höherem Mafse als bisher 
einer ganz bestimmten Klasse des 
Publikums unter Benachtheiligung der 
übrigen Bevölkerung zu Gute kommen 
würden.

Diesen Ausführungen gegenüber

konnte sich die grofsbritannische Volks
vertretung den grofsen Vortheilen des 
vorgeschlagenen Tarifs nicht länger 
mehr verschliefsen, und so gelangte 
derselbe denn auch in der Unterhaus
sitzung am 31. Juli 1885 in dritter 
Lesung mit grofser Stimmenmehrheit 
zur Annahme.

Zufolge des Gesetzes vom 14. Au
gust 1885 trat der neue Tarif am 
1. October 1885 in Kraft. Die wichtig
sten Punkte des Gesetzes haben, in 
deutscher Uebersetzung, den folgenden 
Wortlaut:
1. Die Gebühr eines jeden innerhalb 

Grofsbritanniens und Irlands, der 
Insel Man und den Kanal-Inseln 
zur Auswechselung kommenden 
Telegramms von 12 oder weniger 
Worten, einschliefslich der Aufschrift 
und der Unterschrift, beträgt ohne 
Unterschied der Entfernung 6 pence 
und die Gebühr eines jeden weiteren 
Wortes einen halben penny.

2. Obige Gebühr schliefst gleichzeitig 
die Zustellungsgebühr in sich, wenn 
der Empfänger innerhalb einer 
(englischen) Meile von der Be- 
stimmungs-Telegraphenanstalt oder 
innerhalb des Bestellbezirks des 
Postamts an demselben Orte an- 
säfsig ist.

3. W ohnt der Empfänger nicht in den 
vorstehend angegebenen Grenzen 
und wünscht der Absender die 
Abtragung seines Telegramms durch 
einen besonderen Boten, so wird 
die Bestellgebühr von ihm einge
zogen; dieselbe darf 6 pence für 
jede Doppelmeile oder einen Theil 
derselben über die obigen Grenzen 
hinaus nicht überschreiten.

4. W ohnt der Empfänger nicht in den 
vorstehend angegebenen Grenzen 
und hat auch der Absender die 
Bestellung durch besonderen Boten 
nicht gewünscht, so erfolgt die 
Zustellung des Telegramms kosten
frei durch die nächste Postverbin
dung.

Was d ie  Ergebnisse des neuen 
T a r i f s  betrifft, so haben dieselben sich 
bedeutend günstiger gestaltet, als von
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der grofsbritannischen Telegraphenver
waltung angenommen worden war. 
Schon in den ersten Wochen stieg der 
Telegrammverkehr um 33 bis 40 pCt., 
während die Zunahme in den 5 Mo
naten vom 1. October 1885 bis Ende 
Februar 1886 im Durchschnitt fast 
50 pCt. erreichte. Dabei hatte sich der 
Durchschnittspreis für ein Telegramm 
von 13 d. auf 8 d. ermäfsigt.

Es wurden in der Zeit vom 1. October 
1885 bis Ende Februar 1886 befördert 
13843000 Telegramme und an Ge
bühren dafür vereinnahmt 465 £>00 
Pfd. Sterl.; in der Zeit vom 1. October 
1884 bis Ende Februar 1885 dagegen 
9323000 Telegramme und 499600 
Pfd. Sterl. Die Anwendung des Six- 
pennytarifs hat mithin eine Verkehrs
steigerung um 4 520 000 Telegramme 
und einen Einnahmeausfall von 34 000 
Pfd. Sterl. zur Folge gehabt. Der Orts
telegrammverkehr in London hat in 
demselben Zeitabschnitt sogar 1 287000

Stück gegen 730603 im Vorjahre be
tragen und zeigt somit eine Zunahme 
von etwa 75 pCt.

Der vorberechnete Gebührenausfall 
von 34000 Pfd. Sterl. für 5 Monate 
ist also weit hinter dem Betrage zurück
geblieben, welchen die grofsbritannische 
Telegraphen-Verwaltung ihrerseits für 
die erste Zeit als Ausfall veranschlagt 
hatte. Nach einer Notiz im »Tele
graphie Journal« vom 15. October 
haben die Einnahmen der genannten 
Telegraphenverwaltung inzwischen die 
frühere Höhe nicht nur bereits wie
der erreicht, sondern sogar schon 
erheblich überstiegen. Nach jener 
Mittheilung hat nämlich die E in
nahme aus dem Telegraphen verkehr 
in der Zeit vom 1. April bis zum' 
9. October 1886 zusammen 940000 
Pfd. Sterl. betragen, während die E in
nahmen aus der gleichen Zeit des 
Vorjahres nur die Gesammthöhe von 
935 000 Pfd. Sterl. erreicht haben.

80. Die Erwerbung deutscher Colonieh in Afrika.
(Nebst einer Skizze.)

Der Wunsch, ihrer gewerblichen 
Thätigkeit neue aufnahmefähige Absatz
gebiete zu schaffen und ihre Handels
interessen zu erweitern, hat während 
der letztverflossenen Jahre die bedeu
tenderen Culturvölker Europas zu 
einem lebhaften Wettbewerb bei der 
Theilung der noch mehr oder weniger 
herrenlosen oder zu geordneten Staats
wesen noch nicht geeinten Gebiete 
unseres Planeten geführt.

Abgesehen von Neu - Guinea und 
verschiedenen Inselgruppen des Stillen 
Weltmeers bot bis vor wenigen Jahren 
Afrika, der noch am wenigsten er
forschte Erdtheil, mit seinen damals 
zum grofsen Theil noch unabhängigen 
Küstenstrecken und seinen Tausenden 
von kleinen, auf einander eifersüchtigen 
Gemeinwesen den bezüglichen Be
strebungen das günstigste Feld. Beim 
Beginn des laufenden Jahrzehnts waren

Archiv f. Post u. Telegr. 23. 18S6.

im grofsen Ganzen folgende Küsten
strecken Afrikas von civilisirten Völkern 
noch nicht in Besitz genommen:
1. die Westküste von der marokkani

schen Grenze bis zur Mündung des 
Senegal;

2. zwei kleinere Küstenstriche nörd
lich und südlich der englischen 
Besitzung am Ausflufs des Gambia;

3. die von zahlreichen Flufsmündun- 
gen, Bächen und Meereinschnitten 
durchbrochene Küste südlich von 
Carabane bis zu der englischen 
Besitzung Sierra Leone, mit Aus
nahme einzelner portugiesischer und 
französischer Niederlassungen;

4. die zwischen der Negerrepublik 
Liberia und der englischen Gold
küste belegene Elfenbeinküste;

5. das dem Togoland und dem König
reich Dahome vorliegende Gestade

48
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zwischen der Goldküste und der 
englischen Besitzung Lagos;

6. die südöstlich von Lagos sich an- 
schliefsende Küstenlinie der Niger- 
mlindungen und der Biafrabai bis 
zur nördlichen Grenze der spani
schen Besitzungen an der Coriscobai;

7. das südlich von der französischen 
Colonie Gabun sich ausdehnende 
Küstengebiet bis Ambriz in der 
portugiesischen Colonie Angola;

8. die Küste des Damara- und Na- 
maqualandes vom Cap Frio bis 
zum Orangeflufs mit Ausschlufs 
der Walfischbai und einiger vor
liegenden kleinen Inseln;

9. in O s ta f r i ka  die Küsten von der 
Südgrenze Egyptens bis zum Cap 
Gardafui mit Ausschlufs von Assab 
(italienisch) und Obok (französisch), 
sowie vom Cap Gardafui südlich 
bis zum Gebiete des Sultans von 
Zanzibar. Zu letzterem Gebiete 
rechnet der Handatlas von Stieler 
(1881) die Hafenorte Makdischu 
(Mogduschu), Marka und Barawa, 
sowie die ganze Küste von der 
Jubamündung bis zum Cap Delgado 
nebst den meisten vorliegenden 
Inseln. Dagegen wird die Küsten
strecke von Makdischu bis Tan- 
gata (etwa 5' 2" südlicher Breite) 
von dem Sultan Achmed von W itu  
als zum Witugebiete gehörig in 
Anspruch genommen.

Ueber dem weitaus gröfsten Theil 
dieser ausgedehnten Küstenstrecken 
wehen heute die Flaggen der Eng
länder, Franzosen, Portugiesen, Spanier 
und Italiener, sowie des neu ge
schaffenen Congostaates, und auch die 
deutsche Nation, welche bei der 
Vertheilung der Erde vom Ausgang 
des 15. Jahrhunderts bis auf unsere 
Tage leer ausgegangen war, hat sich 
noch in letzter Stunde werthvollen 
Länderbesitz zu sichern gewufst.

Die einzelnen Staaten haben in Be
sitz genommen bz. unter ihre Schutz
herrschaft gestellt, und zwar:
a) E ng land :

zu 6. die Nigermündungen von der 
Colonie Lagos bis zumRio delRey,

zu 9. die am Golf von Aden be- 
legenen Hafenorte Berbera, Bulhar 
und Zeila, sowie die der Tad- 
schurrabai vorliegenden Inseln 
Muschach und Arbat;

b) F r a n k r e i c h :
zu 1. die Küstenstrecke vom Cap 

Blanco bis zum Senegal, 
zu 2. und 3. die noch unbesetzten 

Küstenstriche und Inseln vom 
Senegal bis zur englischen Colonie 
Goldküste, mit Ausnahme des von 
Portugal erworbenen Bissagos- 
Archipels,

zu 4. den gröfsten Theil der Elfen
beinküste mit den Hafenstädten 
K le in-Lahu, Grofs-Bassam und 
Assini,

zu 5. Porto-Novo, von derDenham- 
lagune bis zur Grenze der engli
schen Besitzung Lagos, 

zu 6. das Gebiet vom Campoflufs 
bis zur Grenze der spanischen 
Besitzungen an der Coriscobai 
(Cap S. Juan),

zu 7. die Küste von der südlichen 
Grenze der Colonie Gabun bis 
zum Hafenorte Chinchoxo mit 
weitem Hinterland und 

zu 9. die an das Gebiet von Obok 
angrenzende Tadschurrabai;

c) das Deutsche Reich:
zu 5. das Togoland mit den Häfen 

Lome (Bey Beach), Bagida, Porto- 
Seguro und Klein-Popo, 

zu 6. Kamerun mit Batanga vom 
Rio del Rey bis zum Campoflufs, 

zu 8. das Damara- und Namaqua- 
land vom Cap Frio bis zum 
Orangeflufs mit Ausschlufs der 
Walfischbai,

zu 9. die von der deutsch-ostafrikani
schen Gesellschaft erworbenen, 
westlich von Zanzibar belegenen 
Länder Ukami, Useguha, Nguru 
und Usagara, sowie das Gebiet 
des Sultans Achmed von W itu.

(Zu erwähnen sind hier aufser- 
demdie noch nichtunterden Schutz 
des Deutschen Reiches gestellten 
umfangreichen Erwerbungen der 
vorgenannten Gesellschaft an der
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Somaliküste, östlich von Berbera 
am Golf von Aden, um das Cap 
Gardafui herum bis zum W itu- 
gebiet, sowie im Kilima-Ndscharo- 
gebiet und in den zwischen 
Usagara-Ukami und dem Rovuma 
sich ausbreitenden Hinterländern 
von Zanzibar);

d) P o r tu g a l :
zu 3. die Bissagos - Inseln mit Aus- 

schlufs der französischen Insel 
Bissis,

zu 5. das vor anderweiten Unter
jochungsbestrebungen unter portu
giesischen Schutz gestellte König
reich Dahome mit dem Hafenorte 
Widah und

zu 7. die Küstenstrecke von Chin- 
choxo bis zum Hafenorte Ambriz, 
mit Ausschlufs der dem Congo- 
staate zugetheilten Congomündung 
mit der Hafenstadt Banana;

e) Spanien:
zu 1. die Küste vom Cap Bojador 

bis zum Cap Blanco;
f) I t a l ien :

zu 9. die Küste des Rothen Meeres 
von Massaua bis Assab, und

g) der Congos taat :
die Congomündung mit dem schon 

erwähnten Hafenorte Banana.
Wie die dem Reichstage des Deut

schen Reiches im Dezember 1885 
zugegangene »Denkschrift Uber die 
deutschen Schutzgebiete« m den ein
leitenden Worten hervorhebt, geht 
die deutsche Colonialpolitik von dem 
Grundgedanken aus, dafs der Schutz 
und die Aufsicht des Reiches den 
deutschen Handelsunternehmungen in 
überseeischen Ländern zu folgen und 
so weit einzutreten habe, als sich für 
dieselben ein Bedürfnifs geltend macht. 
Dieser Grundsatz ist überall, wo ent
weder die deutsche Flagge durch Be
auftragte der Reichsregierung gehifst 
oder Privaten Schutzbriefe des Reiches 
für das von ihnen erworbene Gebiet 
ertheiit worden sind, zur Geltung ge
langt.

Im Einzelnen hat sich die Erwer
bung der oben aufgezählten deutschen

Colonien bz. Schutzgebiete nach den 
regierungsseitig veröffentlichten Akten
stücken, sowie nach den Veröffent
lichungen der Tagespresse in folgen
der Weise vollzogen.

1. Damara - und Grofs - Namaqualand 
(Angra Pequena, Lü’deritzland).

Im Jahre 1882 hatte der Bremer 
Kaufmann F. A. E. Llideritz den Ent- 
schlufs gefafst, im Gebiet der Rheini
schen Missions-Gesellschaft eine Fac
torei zu begründen und Landes
erwerbungen zu machen, für welche 
er am 16. November desselben Jahres 
den Schutz des Deutschen Reiches 
beantragte. Auf eine Anfrage der 
deutschen Regierung an die englische, 
ob diese das Lüderitz’sche Unter
nehmen schützen könne, erklärte Lord 
Granville dies im Februar 1883 für 
unmöglich. Als er aber darauf ge
fragt wurde, ob England Ansprüche 
auf Angra Pequena (deutsch: Kleine 
Bucht) habe, erwiderte Lord Granville 
unter dem 21. November, »dafs, ob
wohl die Oberhoheit Ihrer Majestät 
nicht längs der ganzen Küste, sondern 
nur an bestimmten Punkten, wie W al
fischbai und auf den Inseln vor Angra 
Pequena verkündet worden sei, die 
Königl. grofsbritannische Regierung 
doch die Ansicht vertrete, dafs irgend 
welche Ansprüche einer fremden Macht 
auf das Gebiet zwischen der südlichen 
Grenze der portugiesischen Oberhoheit 
am 18. Breitegrad und der Grenze 
der Capcolonien in ih re  r e c h t -  
m ä f i gen  Rechte e ing re i fe n  w ü r 
den «.

Inzwischen hatte Lüderitz durch 
Kaufverträge vom r . Mai und 25. August 
1883 die Küste vom Orangeflufs nord
wärts bis zum 26. Grad südlicher 
Breite in einer Ausdehnung von 20 
geographischen Meilen landeinwärts 
von dem Capitain Joseph Fredericks, 
dem unabhängigen Beherrscher von 
Bethanien in Grofs-Namaqualand, er
worben und das ausschliefsliche Recht 
eingeräumt erhalten, in dessen übrigem 
Lande Bergwerke anzulegen, Wege, 
Eisenbahnen zu bauen und zu ver- 

48*
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walten, überhaupt alle öffentlichen 
Arbeiten auszuführen.

Da englischerseits die gröfsten An
strengungen gemacht wurden, die 
Capcolonie zur Besitzergreifung der 
gesammten Südwestküste vom Orange- 
flufs bis zu den portugiesischen Be
sitzungen zu bewegen, eine endliche 
Regelung der Angelegenheit somit 
nicht weiter hinausgeschoben werden 
konnte, so wurde der deutsche Consul 
in Capstadt seitens des Reichskanzlers 
unterm 24. April 1884 telegraphisch 
angewiesen, den Colonialbehörden in 
Capstadt amtlich zu erklären, dafs 
Lüderitz und seine Niederlassungen 
unter dem Schutze des Deutschen 
Reiches ständen. In Folge dessen 
erkannte das englische Cabinet nach 
längeren Weiterungen am 21. Juni 1884 
die deutsche Schutzherrschaft über 
Angra Pequena an.

Um den fortgesetzten, auf die Unter
werfung der Gebiete nördlich und 
südlich von Angra Pequena gerich
teten Bestrebungen der Capcolonie 
die Spitze abzubrechen, liefs der 
Reichskanzler nunmehr durch deutsche 
Schiffe die Schutzherrschaft des Deut
schen Reiches an der ganzen Küste 
vom Orangeflufs bis zum Cap Frio 
mit Ausschlufs der Walfischbai ver
künden. Dieses thatkräftige Vorgehen 
hatte insofern den erwünschten E r
folg, als England am 22. September 
1884 die deutschen Erwerbungen be
dingungslos anerkannte und Deutsch
land als Nachbarn an den noch nicht 
im britischen Besitz befindlichen Thei- 
len der Küste begrüfste.

Nachdem in dieser Weise die poli
tischen Verhältnisse ihre Regelung ge
funden hatten, schlofs der General- 
consul Nachtigal, welcher nach der 
Erwerbung des Togolandes und der 
Colonie Kamerun im Aufträge der 
Reichsregierung nach Angra Pequena 
gegangen war, mit dem schon ge
nannten Joseph Fredericks am 28. Oc- 
tober 1884 im Namen des Deutschen 
Reiches einen Schutz- und Freund
schaftsvertrag , nach welchem Seine

Majestät der Kaiser die Schutzherrlich
keit über das Gebiet dieses Capitains 
übernahm.

Im Weiteren stellte Dr. Nachtigal 
auch das Land des Häuptlings Piet 
Haibib in Scheppmannsdorf, welcher 
die Hoheitsrechte Uber sein Gebiet 
vom 26.0 bis 22° südlicher Breite, mit 
Ausschlufs des englischen Gebiets der 
Walfischbai, an Lüderitz verkauft hatte, 
unter den Schutz des Deutschen 
Reiches. Ebenso wurde den Gesuchen 
der Häuptlinge des Rothen Volkes und 
der Bastards, sowie mehrerer kleinerer 
Stämme um Aufnahme in den deut
schen Schutzverband stattgegeben.

Durch Vertrag vom 3. April 1885 
kaufte eine Anzahl deutscher Reichs
angehöriger die von Lüderitz in Süd
westafrika erworbenen, unter den 
Schutz des Reiches gestellten Be
sitzungen und übertrug dieselben einer 
unter dem Namen »Deutsche Colonial- 
Gesellschaft für Südwestafrika« errich
teten Gesellschaft, welcher durch Aller
höchste Ordre vom 13. April 1885 
die Rechte einer juristischen Person 
verliehen wurden. Nachdem am 
22. October 1885 auch der Häuptling 
der Hereros unter deutsche Schutz
herrschaft getreten ist, erstreckt sich 
die deutsche Schutzherrschaft über die 
Küste vom Cap Frio bis zum Orange
flufs, mit Ausschlufs der Walfischbai, 
sowie über das Hinterland bis zum 
20.0 östlicher Länge (Greenwich).

Mit der Aufrechterhaltung der Ord
nung in diesem Gebiete, welches 
mehr als 7 500 Quadratmeilen umfafst, 
ist ein Kaiserlicher Commissar betraut, 
welcher im Herbst 1885 seine Amts
geschäfte übernommen hat,

2. Togoland und Kamerun.
Zu der Zeit, als Lüderitz den Ent- 

schlufs fafste, Angra Pequena zu er
werben, besafsen eine Anzahl Ham
burger und Bremer Häuser seit lange 
schon Niederlassungen an der West
küste Afrikas vom Senegal hinab bis 
zu den portugiesischen Besitzungen in 
Angola. Der gröfsere Theil derselben
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lag auf englischem, französischem 
u. s. w. Besitz, doch befanden, sich 
auch nicht wenige Factoreien im Ge
biete unabhängiger Häuptlinge.

Wie schwierig die Stellung der 
deutschen Kaufleute namentlich in u n 
abhäng igen  Gebieten noch bis vor 
wenigen Jahren war, darüber hat 
Ado lf Woermann, einer der berufen
sten Vertreter des deutsch-westafri
kanischen Handels, in der General
versammlung des Colonialvereins von 
1884 sich wie folgt geäufsert: »So 
lange der deutsche Handel schwach 
w ar , wurde bei Streitigkeiten und 
Angriffen eingeborener Völker eng
lische Hülfe mit grofser Liebenswür
digkeit gewährt, denn dem Schwachen 
h ilft man gern: —  in späterer Zeit 
aber wurde manches Mal die eng
lische Hülfe für deutsche Häuser 
verweigert. Und die Achtung der 
uncivilisirten Völkerschaften war nur 
schwer zu behaupten, wenn der 
Deutsche sich nicht selbst helfen konnte. 
Der deutsche Handel in Afrika hat 
aber noch weiter unter dem ungenü
genden Schutz Deutschlands gelitten. 
W ir haben nicht nur für andere ge
arbeitet , w ir haben nicht nur de- 
rnüthig andere um Schutz anflehen 
müssen, —  auch die E r f o lg e  u n 
serer A r b e i t e n  haben andere 
N a t ionen  uns s t re i t ig  gemacht.  
W o w ir in unabhängigen Ländern 
arbeiteten, und wo w ir nach langen 
Jahren mühevoller Arbeit ein Feld 
für den Handel eröffnet hatten, da 
kamen andere Nationen, schlossen 
Verträge mit den Eingeborenen und 
nahmen das Land für sich in Besitz, 
indem sie gleichzeitig durch schwere 
Zollschranken den kaum eröffneten 
Handel lahm legten oder durch noch 
schwerere Fesseln den eben errun
genen Erfolg in Frage stellten. Die 
englische Regierung an der Goldküste 
ist Schritt für Schritt dem Handel ge
folgt; eine Factorei nach der anderen 
wurde angelegt, besonders von  
deu ts chen  F i r m e n ,  und wo die 
Factorei fertig war, kam dann Eng
land und nahm das Land in Besitz,

—  und ebenso haben es die Fran
zosen in der Umgegend von Gabun 
gemacht: keine einzige französische 
Factorei existirte dort; wo aber der 
Deutsche durch eigene Kraft Factoreien 
eröffnet hatte, wurde das Land von 
Franzosen in Besitz genommen und 
deutsche A r b e i t  für Frankreich aus
genutzt. «

In diesem Sinne hatten sich bereits 
im Sommer 1883 die Senate der 
freien Städte Hamburg und Bremen 
auf eine Anfrage des Reichskanzlers 
über die Wünsche und Beschwerden 
des betheiligten Handelsstandes hin
sichtlich des Handels an der west
afrikanischen Küste geäufsert. Zur 
Abhülfe hatte der Bremer Senat die 
Absendung eines Kriegsschiffes nach 
Grofs- und Klein-Popo vorgeschlagen, 
wogegen Hamburg unter anderm fo l
gende Wünsche geltend machte: E r
nennung eines deutschen Consuls an 
der Goldküste; Abschlufs von Ver
trägen mit England und Frankreich, 
durch welche den deutschen Kauf
leuten gleiche Rechte wie den Staats
angehörigen verbürgt werde; Schutz 
der deutschen Interessen in den von 
unabhängigen Negerstämmen bewohn
ten Districten durch Abschlufs von Ver
trägen mit den Häuptlingen und durch 
Stationirung von Kriegsschiffen zu 
diesem Zwecke; Neutralisirung der 
Congomündung und des benachbar
ten Küstenstriches; Begründung einer 
Flottenstation (Fernando Po); E r
werbung eines Küstenstriches in West
afrika zur Gründung einer Handels- 
colonie an der Biafra Bai (Kamerun).

Diese Anträge fanden beim Reichs
kanzler eine freundliche Aufnahme. 
Zunächst wurde während des Winters 
von 1883 auf 1884 die Corvette 
»Sophie« nach Popo abgesandt, um 
dort Frieden zu stiften. Daneben 
knüpfte man mit Spanien Verhand
lungen wegen der Erlaubnifs zur An
legung einer Flottenstation auf Fer
nando Po an. Beide Schritte hatten 
glücklichen Erfolg. Im Frühjahr 1884 
wurde die Entsendung des Commissars 
ins Auge gefafst und für diese Auf
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gäbe der bekannte Reisende und da
malige Genera 1-Consul von Tunis, 
Dr. Nachtigal, ausersehen. In der 
dem Genannten seitens des Auswär
tigen Amts unterm 19. Mai 1884 er- 
theilten Anweisung waren die Küsten
striche bezeichnet, in welchen Seine 
Majestät den Schutz der Deutschen 
und ihres Verkehrs im Namen des 
Reiches unmittelbar zu übernehmen 
beschlossen hatte. Im Weiteren war 
darauf hingewiesen, dafs die Kaiser
liche Oberhoheit erst nach deren ver- 
tragsmäfsiger Anerkennung seitens der 
eingeborenen Häuptlinge und auf Grund 
zuvoriger Erwerbung in den betreffen
den Gebieten seitens Angehöriger des 
Reiches zu verkünden sei. Einige 
vertragsmäfsige Erwerbungen seien be
reits durch die betheiligten deutschen 
Handelshäuser gemacht, und könnten 
die betreffenden Gebiete daher sofort 
vorbehaltlich der bestehenden Rechte 
Dritter unter die Schutzherrschaft Seiner 
Majestät des Kaisers gestellt werden.

Im Besitz dieser Anweisung trat 
Dr. Nachtigal mit dem ihm auf seinen 
Wunsch bewilligten Begleiter, dem 
Afrikaforscher Dr. Büchner, auf der 
»Möwe« die Reise nach Westafrika an.

Am 2. Juni traf die »Möwe« in 
Klein-Popo ein, wo trotz des voran
gegangenen Einschreitens der »Sophie« 
noch immer die bereits von dem 
Bremer Senat zur Sprache gebrachten 
unerquicklichen Verhältnisse herrschten. 
Die Engländer der Nachbarschaft sowie 
die ihnen Ergebenen unter den Ein
geborenen erschwerten den deutschen 
Kaufleuten in jeder Weise das Leben. 
Dasselbe war in dem angrenzenden 
unabhängigen Togolande der Fall, wo 
deutsche Häuser in Porto Seguro, 
Bagida und Lome Niederlassungen be- 
safsen. Gerade um jene Zeit war der 
Gouverneur der benachbarten eng
lischen Colonie mit Truppen in’s Togo
land gezogen und hatte dem König, 
welcher von englischem Schutz nichts 
wissen wollte, vor die Entscheidung 
gestellt, binnen 30 Tagen entweder alle 
fremden (d. h. deutschen) Kaufleute 
auszutreiben oder unter englische

Schutzherrschaft zu treten. Von dieser 
Sachlage unterrichtet, begab sich Dr. 
Nachtigal zunächst nach Bagida und 
schlofs mit dem Häuptling einen 
Schutzvertrag. Die Reichsflagge wurde 
alsdann feierlich zum ersten Mal an 
jener Küste gehifst. Kurze Zeit später 
wurde auch Lome unter die deutsche 
Schutzherrschaft gestellt. M it Porto 
Seguro ist das erst im Herbst ge
schehen. In den Popos war es nicht 
angängig, die Flagge aufzuziehen, da 
hier Frankreich Ansprüche geltend 
machte.

Dr. Nachtigal begab sich nunmehr 
nach der Biafra-Bai. Am späten Nach
mittag des 11. Juli 1884 lie f die »Möwe« 
in den Kamerunflufs ein. Es war die 
höchste Zeit. Die bedeutendsten der 
am Kamerun ansässigen deutschen 
Häuser, Woermann, sowie Jantzen & 
Thormählen, hatten zwar durch ihre 
Agenten die Küste zwischen Gabun 
und dem Kamerun käuflich erwerben 
lassen, aber es hiefs, dafs ein eng
lischer Consul bereits unterwegs sei, 
um das Land feierlich für englisches 
Eigenthum zu erklären.

Als die »Möwe« in Sicht kam, 
athmeten die Deutschen auf. Trotz
dem ihn das Fieber schwer plagte, 
leitete Dr. Nachtigal sofort mit den 
Häuptlingen Bell und Aqua Verhand
lungen ein, welche zu einem günstigen 
Ergebnifs führten. Jetzt eilten auch 
die Herrscher der entfernteren Orte 
herbei und traten unter deutschen 
Schutz. Am 14. Juli wurde mit aller 
Feierlichkeit die Flagge gehifst. Die 
Schwierigkeiten, welche bei der Eigen
art des Charakters der Eingeborenen 
am Kamerun bestehen blieben, liefsen 
die sofortige Einsetzung eines Reichs
vertreters wünschenswerth erscheinen. 
Der General - Consul entschlofs sich 
daher, Dr. Büchner einstweilen zum 
Gouverneur von Kamerun zu ernennen.

Erst am 19. Juli langte der englische 
Consul Hewett an, welcher sich be
gnügen mufste, gegen das deutsche 
Vorgehen Einspruch zu erheben. Er 
begab sich von Kamerun sofort zum
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Nigerdelta und beeilte sich, wenigstens 
diese vielleicht werthvollste Stelle West
afrikas England einzuverleiben. Nachti- 
gal seinerseits fuhr die Küste bis 
Gabun hinab, besuchte Malimba, 
Klein-Batanga, Criby und Benita, 
überall die von den deutschen Kauf
leuten geschlossenen Verträge be
stätigend. Dabei zeigte es sich aber, 
dafs an mehreren Stellen Frankreich 
Ansprüche besafs. Von Gabun aus, 
wo er sich dieserhalb mit den fran
zösischen Behörden in Benehmen setzte, 
besuchte Nachtigal den Kongo und 
demnächst, wie bereits erwähnt, Angra 
Pequena, wo er die Lüderitz’schen 
Verträge bestätigte und noch einige 
neue abschlofs.

Inzwischen wurde seitens der im 
Kamerungebiete ansässigen Engländer 
alles Mögliche gethan, um eine Ab
rundung der deutschen Erwerbungen 
und eine Befestigung der deutschen 
Herrschaft zu hintertreiben. Nament
lich entfaltete die englische Baptisten
niederlassung in Victoria unter M it
wirkung des Polen Rogoziński eine 
lebhafte Thätigkeit in der Richtung, 
im Kamerungebirge Verträge für Eng
land abzuschliefsen. In Kamerun selbst 
wurde der öffentliche Friede durch 
das Verhalten einzelner Engländer be
droht, indem dieselben bei den E in
geborenen das Vertrauen in die Dauer 
der deutschen Schutzherrschaft zu er
schüttern versuchten. Sehr bald waren 
die deutschen Handelshäuser allen mög
lichen Belästigungen ausgesetzt, und 
die ihnen befreundeten Häuptlinge 
wurden von den anderen angegriffen.

Die Sachlage wurde so ernst, dafs 
sich der Reichskanzler auf Bitten der 
Kaufleute entschlofs, ein Geschwader 
nach Kamerun zu entsenden, um die 
Neger über Deutschlands Macht aui- 
zuklären. Ende Dezember 1884 langte 
dasselbe an, und der Admiral Knorr 
war sofort genöthigt, ernstlich vorzu- 
gehen. Ein heftiger Kampf mit den 
aufständischen Negern fand statt, ihre 
Hütten wurden bombardirt und die 
Rädelsführer streng bestraft.

Ueber die endgültige Festsetzung 
der deutschen Grenzen bezüglich der 
Küstengebiete wurde eine Verständigung

1. mit England im April 1885 und
2. mit Frankreich im Dezember 1885 

herbeigeführt.
E ng land  gegenüber machte sich 

Deutschland verbindlich, kein Gebiet 
zwischen dem im Westen von Kamerun 
gelegenen Rio del Rey und Lagos zu 
erwerben, den von Dr. Nachtigal an 
den Niger - Mündungen erworbenen 
Küstenstrich Mahin abzutreten, auf die 
von dem Reisenden Einhardt im Auf
träge von Lüderitz erworbene Lucia
bai zu verzichten und keine Erwer
bungen im Zululande zu machen. 
Dafür erkannte England Kamerun als 
deutsche Colonie an und erklärte sich 
bereit, Victoria abzutreten, wenn 
Deutschland mit den dort ansässigen 
englischen Missionaren zu einer E ini
gung komme.

F r a n k r e i c h  erkannte die deutsche 
Schutzherrschaft über das Togogebiet 
an und verzichtete auf die Rechte, welche 
es in Folge seiner Beziehungen zu dem 
König Mnesa hinsichtlich des Gebietes 
von Porto Seguro geltend machen 
könnte; es verzichtete in gleicher Weise 
auf seine Rechte bezüglich Klein-Popo’s 
und erkannte die deutsche Schutzherr
schaft Uber dieses Land an. Dagegen 
leistete Deutschland zu Gunsten Frank
reichs Verzicht auf alle Hoheitsrechte 
über die südlich vom Campoflufs ge
legenen Gebiete, welche von deutschen 
Reichsangehörigen erworben und unter 
den Schutz Sr. Majestät des Kaisers ge
stellt worden waren, sowie ferner auf 
alle Rechte oder Ansprüche bezüglich 
des von den französischen Besitzungen 
im Süden des Gambia eingeschlossenen 
und im Januar 1885 von der deut
schen Corvette «Ariadne« in Besitz 
genommenen Koba- und Kapitailandes.

Der Umfang der deutschen Besitzun
gen in Kamerun und im Togolande 
wird mit dem Hinterlande auf 2000 
bis 3000 Quadratmeilen geschätzt. Da 
nach dem Innern Grenzen selbstredend 
nicht festgesetzt sind, so kann eine E r-
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Weiterung unserer colonialen W irth- 
schaftsgebiete nach dieser Richtung hin 
nur eine Frage der Zeit sein.

An der Spitze der Colonialverwal
tung steht für Kamerun ein Gouver
neur, für das Togoland ein Commissar.

3. Deutsch-Ostafrika.
Einen von den bisher geschilderten 

Colonial - Erwerbungen abweichenden 
Charakter tragen die in Ostafrika vo ll
zogenen deutschen Besitzerwerbungen.

Im Sommer 1884 gründete der 
pommer’sche Grofsgrundbesitzer Graf 
Behr-Bandelin in Verbindung mit dem 
Dr. phil. Carl Peters, welcher längere 
Zeit in England gelebt hatte und für 
Colonialfragen ein lebhaftes Interesse 
hegte, in Berlin eine »Gesellschaft für 
deutsche Colonisation«. Der Zweck 
derselben sollte die Begründung von 
deutschen Ackerbau- und Handels- 
colonien sein, um die Auswanderung 
dahin zu lenken und somit dem Vater
lande die Arbeits- und Kapitalkraft 
der Auswanderer nutzbar zu machen. 
Als geeignete Colonisationsgebiete waren 
anfänglich Südamerika und Siidwest- 
afrika (Hinterland von Mossamedes) 
in Aussicht genommen. Schon waren 
die Herren Dr. Peters, Dr. jur. Jühlke 
und Joachim Graf Pfeil, welchen letz
teren die Erfahrungen eines zehn
jährigen Aufenthalts in Natal für eine 
derartige Aufgabe besonders befähigten, 
mit der Expedition nach dem letzt- 
bezeichneten Gebiete beauftragt, als 
man sich, namentlich mit Rücksicht 
auf die Schwierigkeit der Gewinnung 
eines Hafens in jenen Theilen Afrikas, 
noch in letzter Stunde entschlols, den 
Plan fallen zu lassen und sich dafür 
nach Ostafrika zu wenden. Im Be
sonderen ward Usagara,  Zanzibar 
gegenüber, vom Grafen Pfeil auf Grund 
der Stanley’schen Schilderungen em
pfohlen.

W ie schon im Eingang erwähnt, 
w ird die ganze Küste von Makdischu 
bis zu den portugiesischen Besitzungen 
von dem Sultan Bargasch von Zanzi
bar, die nördliche Hälfte derselben, 
von der Somaliküste bis Tangata —•

der Insel Pemba gegenüber — , aber 
gleichzeitig auch von dem Sultan 
Achmed von W itu  in Anspruch ge
nommen. Auf das Innere hat der 
Sultan von Zanzibar so gut wie gar 
keine Ansprüche. Das ganze in eine 
gröfsere Anzahl von Landschaften zer
fallende Hinterland steht unter selbst
ständigen eingeborenen Herrschern, 
deren Gebiet vielfach bis nahe an 
die Küste heranreicht. Die Hoheits
rechte dieser Herrscher sich abtreten 
zu lassen und ihr Gebiet demnächst 
unter den Schutz des Deutschen Reiches 
zu stellen, war das nächste Ziel der 
Expedition. Am 4. November 1884 
kam dieselbe in Zanzibar an, und schon 
am 10. November setzte sie nach 
dem Festlande über, um ohne Verzug 
ihren Marsch in das Innere anzutreten. 
Es würde zu weit führen, auf den 
äufserst interessanten Verlauf dieser 
Reise hier des Näheren einzugehen. 
Es sei daher nur kurz erwähnt, dafs 
die Bergländer Useguha, Nguru, Usa
gara und Ukami der Reihe nach durch
zogen wurden, und dafs es der Ex
pedition gelang, mit den Sultanen 
dieser Landschaften Schutzverträge ab- 
zuschliefsen. Das damit erworbene 
Land hat einen Umfang von etwa 
2 500 Quadratmeilen.

In der Hauptsache hatte somit die 
Expedition ihren Zweck erreicht. Kühn 
und umsichtig hatte sie für Deutsch
land ein mit vielen Vorzügen aus
gestattetes Gebiet erworben auf eine 
Weise, wie sie von jeher im Falle 
friedlicher Erwerbung in Anwendung 
gebracht worden ist: durch Verträge. 
M it Rücksicht auf das hohe Interesse, 
welches die Sache verdient, theilen 
w ir einen der wichtigsten, nämlich 
den mit dem Sultan von Usagara 
abgeschlossenen Vertrag, hier mit:

» M u i n i n  Sagara, den 4. Dezember 
1884. Muinin Sagara, Herr von Mui
nin Sagara u. s. w., alleiniger und ab
soluter Herr von ganz Usagara,  und 
Dr. Car l  Peters,  als Vertreter der 
Gesel lscha f t  f ü r  deutsche C o l o 
n isat ion  schlieisen hierdurch einen 
ewigen Freundschaftsvertrag ab.
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Sultan Muinin Sagara erhält eine 
Reihe von Geschenken; weitere Ge
schenke für die Zukunft werden ihm 
versprochen, und er tritt hierdurch 
unter den Schutz der Gesellschaft für 
deutscheColonisation bz. derenVertreter.

Dafür tritt der Sultan Muinin Sagara 
an Herrn Dr. Carl Peters, als den 
Vertreter der Gesellschaft für deutsche 
Colonisation, kraft' seiner absoluten 
und unumschränkten Machtvollkom
menheit das alleinige und ausschliefs- 
liche Recht, Colonisten nach ganz 
Usagara zu bringen, ab.

Dr. Carl Peters, als Vertreter der 
Gesellschaft für deutsche Colonisation, 
verspricht, von diesem Rechte Gebrauch 
zu machen.

Zu dem Behufe tritt Sultan Muinin 
Sagara das alleinige und ausschliefsliche 
Recht völliger und uneingeschränkter 
privatrechtlicher Ausnutzung von ganz 
Usagara an Herrn Dr. Carl Peters, als 
den Vertreter der Gesellschaft für 
deutsche Colonisation, hierdurch ab.

Ferner tritt der Sultan Muinin Sagara 
an Herrn Dr. Carl Peters, als den 
Vertreter der Gesellschaft für deutsche 
Colonisation, alle diejenigen Rechte 
ab, welche nach dem Begriff des deut
schen Staatsrechts den Inbegriff staat
licher Oberhoheit ausmachen; unter 
anderem: das alleinige und uneinge
schränkte Recht der Ausbeutung von 
Bergwerken , Flüssen , Forsten ; das 
Recht, Zölle aufzulegen, Steuern zu 
erheben, eigene Justiz und Verwaltung 
einzurichten, und das Recht, eine be
waffnete Macht zu schaffen.

Dafür bleibt der Titel Muinin Sagara 
erblich in der Familie des Sultans 
Muinin Sagara.

Der privatrechtliche Besitzstand des 
Sultans wird von Herrn Dr. Carl 
Peters, als Vertreter der Gesellschaft 
für deutsche Colonisation, anerkannt 
und garantirt, und die Vertreter der 
Gesellschaft für deutsche Colonisation 
werden angewiesen werden, diesen 
Besitzstand mit allen Kräften mehren 
zu helfen.

Die Gesellschaft für deutsche Colo
nisation wird mit allen Kräften dahin

wirken, dafs Sklaven aus dem Gebiet 
des Sultans Muinin Sagara nicht mehr 
fortgeschleppt werden dürfen.

Dieser Vertrag ist heute, am 4. De
zember 1884, vor versammeltem Volk 
von Usagara unter Zuziehung einer 
Reihe rechtsgültiger Zeugen von Muinin 
Sagara, alleinigem und uneingeschränk
tem Oberherrn von ganz Usagara, und 
Herrn Dr. Carl Peters, als dem Ver
treter der Gesellschaft für deutsche 
Colonisation, durch Namensunterschrift 
und Namenszeichnung von beiden 
Seiten in durchaus rechtsverbindlicher 
Form vollzogen worden.

(Handzeichen des Sultans Muinin 
Sagara.)

(Handzeichen von Kibuana, Sohn 
des Sultans Muinin Sagara.)

Dr. Carl Peters.
Dafs dieser Vertrag völlig rechts

gültig und auf ewige Zeiten verbind
lich von beiden Contrahenten, dem 
Sultan Muinin Sagara, Herrn von 
Muinin Sagara u. s. w. einerseits und 
dem Herrn Dr. Carl Peters, als dem 
rechtmäfsigen Vertreter der Gesellschaft 
für deutsche Colonisation andererseits, 
heute am 4. Dezember 1884 vor ver
sammeltem Volke abgeschlossen ist 
und wortgetreu dem Sultan Muinin 
Sagara, Oberherrn von ganz Usagara, 
durch den Dolmetscher Ramassan vor
getragen war, bezeugen hiermit durch 
Namens- bz. Zeichenunterschrift:

(Handzeichen des Sohnes des Sul
tans Muinin Sagara, Maheneko ade 
Muinin Sagara.)

(Handzeichen des Sohnes des Sul
tans Muinin Sagara, Sefo ade 
Muinin Sagara.)

(Handzeichen des Salim, Beamten 
des Sultans Muinin Sagara.)

(Handzeichen des Dolmetschers Ra
massan.)

(Handzeichen des Dieners Hamisi.)
(Handzeichen des Dieners Marabu.)
(Handzeichen des Dieners Ali.)
(Handzeichen des Dieners Sururu.)
Osmani.
Dr. Carl Jühlke.
J. F. Graf Pfeil.
August Otto.«



Zur Erklärung der grofsen Bereit
willigkeit, mit welchen die betreffenden 
Sultane in die Abtretung ihrer Hoheits
rechte u. s. w. ein willigten, weist Dr. 
Peters in seinem Reisebericht vorzugs
weise auf die allerorts herrschende 
Nothlage hin, welche die Eingeborenen 
besonders geneigt machte, an weifse 
Männer sich anzuschmiegen. »Die 
üppigsten Landschaften«, so schreibt 
Peters, »verödet durch Jahrhunderte 
lange Sklavenjagden, liegen da wie 
die Obstbäume der Frau Holle und 
harren der Hand, bereit, den Segen 
zu ernten. Selbst in den Schwarzen 
dämmert die Erkenntnifs auf, dafs es 
besser mit ihnen werden w ird , wenn 
Weifse als Herren des Landes unter 
ihnen wohnen. Heute leben sie dahin, 
wie Fabrikarbeiter ohne Beschäftigung; 
sie fühlen selbst, dafs es der organi- 
sirenden Thätigkeit jener Rasse bedarf, 
als deren Vertreter w ir bei ihnen er
schienen, damit auch sie ein wenig 
mehr von ihren Schätzen geniefsen 
können.« In nicht geringerem Grade 
hat, wie Dr. Peters in der am 17. No
vember 1886 zur Feier der ersten 
Flaggenhissung abgehaltenen Sitzung 
der Deutsch-Ostafrikanischen Gesell
schaft hervorhob, die Besorgnifs vor 
einer Unterwerfung durch die Araber 
auf die Entschliefsung jener Sultane 
eingewirkt.

Die Kunde der unvermutheten 
kühnen Erwerbung überraschte in 
Deutschland in hohem Mafse. Auch 
im Auswärtigen Amt, wo man längst 
die zukünftige Bedeutung Zanzibars 
würdigte, hielt man es für eine Pflicht 
des Reichs, diese Erwerbung, welche 
Deutschland in einem so aussichts
reichen Gebiet Fufs zu fassen ge
stattete, zu sichern. Mit Rücksicht 
darauf, dafs der Sultan Bargasch ver
schiedenen Reisenden gegenüber, welche 
ihn um Schutz gebeten, sich für 
machtlos im Innern erklärt hatte, 
nahm das Reich das Land unter 
seinen Schutz und ertheilte der Ge
sellschaft am 27. Februar 1885 den 
folgenden Kaiserlichen Schutzbrief, den

ersten, welchen die deutsche Geschichte 
aufzuweisen hat:

W ir W ilhelm , von Gottes Gnaden 
Deutscher Kaiser, König von Preufsen, 
thun kund und fügen hiermit zu 
wissen:

Nachdem die derzeitigen Vor
sitzenden der » Gesellschaft für 
deutsche Colonisation« Dr. Carl 
Peters und Unser Kammerherr Felix 
Graf Behr-Bandelin Unseren Schutz 
für die Gebietserwerbungen der Ge
sellschaft in Ostafrika, westlich von 
dem Reiche des Sultans von San
sibar, aufserhalb der Oberhoheit 
anderer Mächte, nachgesucht und 
Uns die von besagtem Dr. Carl 
Peters zunächst mit den Herrschern 
von Usagara, Nguru, Useguha und 
Ukami im November und De
zember v. J. abgeschlossenen Ver
träge, durch welche ihm diese Ge
biete für die deutsche Colonisations- 
gesellschaft mit den Rechten der 
Landeshoheit abgetreten worden 
sind, mit dem Ansuchen vorgelegt 
haben, diese Gebiete unter Unsere 
Oberhoheit zu stellen, so bestätigen 
w ir hiermit, dafs w ir diese Ober
hoheit angenommen und die be
treffenden Gebiete, vorbehaltlich 
Unserer Entschliefsungen auf Grund 
weiterer Uns nachzuweisender ver- 
tragsmäfsiger Erwerbungen der Ge
sellschaft oder ihrer Rechtsnachfolger 
in jener Gegend, unter Unseren 
Kaiserlichen Schutz gestellt haben. 
W ir verleihen der besagten Gesell
schaft unter der Bedingung, dafs sie 
eine deutsche Gesellschaft bleibt, 
und dafs die Mitglieder des Directo- 
riums oder die sonst mit der Lei
tung betrauten Personen Angehörige 
des deutschen Reiches sind, sowie 
den Rechtsnachfolgern dieser Ge
sellschaft unter der gleichen Voraus
setzung, die Befugnifs zur Aus
übung aller aus den Uns vorge
legten Verträgen fliefsenden Rechte, 
einschliefslich der Gerichtsbarkeit, 
gegenüber den Eingeborenen und 
den in diesen Gebieten sich nieder
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lassenden oder zu Handels- und 
anderen Zwecken sich aufhaltenden 
Angehörigen des Reichs und anderer 
Nationen, unter der Aufsicht Unserer 
Regierung und vorbehaltlich weiterer 
von Uns zu erlassender Anord
nungen und Ergänzungen dieses 
Unseres Schutzbriefes.

Zu Urkund dessen haben w ir 
diesen Schutzbrief Höchsteigenhändig 
vollzogen und mit Unserm Kaiser
lichen Insiegel versehen lassen.

Gegeben Berlin, den 27. Februar

(gez.) W ilhelm, 
(ggez.) v. Bismarck.

Dem Sultan von Zanzibar, sowie 
den europäischen Staaten wurde An
fang März 1885 von der Besitz
ergreifung als einer vollendeten That- 
sache Mittheilung gemacht. Am 27. April 
erfolgte der bekannte Protest des Sultans 
Bargasch. Darauf hin wurde am 
7. August ein deutsches Geschwader 
nach Zanzibar entsandt, um dem 
Sultan die Macht Deutschlands vor 
Augen zu führen. Am 11. April über
reichte der Befehlshaber des Geschwa
ders, Kommodore Paschen, die deut
schen Forderungen, welche die Zu
rückziehung des Protestes gegen die 
deutschen Erwerbungen in Usagara, 
Nguru, Useguha, Ukami und W itu , die 
Abberufung der Truppen aus diesen 
Gebieten und die Anerkennung der 
deutschen Schutzherrlichkeit umfafsten. 
Am 14. August fügte sich Bargasch 
den ihm gestellten Bedingungen.

Bezüglich des vorerwähnten Gebietes 
von W i t u  ist noch nachzutragen, dafs 
der Sultan dieses Landes auf Anrathen 
der mit ihm seit längerer Zeit be
freundeten Reisenden Gebrüder Den- 
hardt unter deutschen Schutz getreten 
war (Mai 1885).

Auch die »Gesellschaft für deutsche 
Colonisation« bz. deren Rechtsnach
folgerin, die »Deutsche o s ta f r i k a 
nische Gesel lschaf t« ,  war in der 
Zwischenzeit nicht unthätig gewesen. 
Der in Usagara zurückgebliebene Be
gleiter des Dr. Peters, Graf Pfeil, er-

warb im Mai das südlich von Usagara 
bis zum Rufidschi belegene Land 
C h u t u .  Zu gleicher Zeit begab sich 
Dr. Jühlke in Begleitung des inzwischen 
eingetroffenen Lieutenant Weifs mit 
möglichster Beschleunigung nach dem 
Berglande des K i l i m a n d s c h a r o ,  
wo im Mai der General Mathews 
die Flagge des Sultans von Zanzibar 
gehifst hatte. Da die Häuptlinge 
überall erklärten, dafs sie nach wie 
vor unabhängig seien und den Bar
gasch keineswegs als Herrn anerkannt 
hätten, und da sie alle bereit waren, 
unter deutsche Schutzherrschaft zu 
treten, so wurden mit ihnen dement
sprechende Verträge abgeschlossen.

Im Weiteren schlofs, gleichfalls im 
Aufträge der Deutsch-Ostafrikanischen 
Gesellschaft, der Regierungsbaumeister 
Hörnecke in Halule mit dem Grofs- 
sultan der Somal i s ,  Osman, einen 
Vertrag, wodurch die Gesellschaft das 
Recht zur wirthschaftlichen Ausbeutung 
des Somali-Landes, zur Errichtung 
einer Truppe u. s. w. erhielt.

Um dieselbe Zeit erwarb der Lieute
nant Schmidt die zwischen Chutu und 
der Küste gelegene Landschaft Usa- 
ram o,  während Graf Pfeil südlich von 
Usagara in U h e h e  einen Vertrag 
schlofs. Weitere Erwerbungen folgten 
Ende 1885 bz. Anfang 1886 in den 
zwischen dem Rufidschi und Ro- 
vuma sich ausdehnenden Landschaften 
U b e n a ,  W a m a t s c h o n d e , M a -  
henge und W a n g in d o .  Durch diese 
Erwerbungen ist das Gebiet der Deutsch- 
Ostafrikanischen Gesellschaft nach Sü
den hin abgeschlossen. Die genannten 
Landschaften zusammen mit Uhehe 
bieten einen Zuwachs, der den bis da
hin erworbenen Gebieten vom Rufid
schi bis zum Kilimandscharo an Flächen
inhalt mindestens gleichkommt.

Nordwärts ist im October 1886 
noch die Küstenstrecke von Makdi- 
schu bis zu dem Witugebiet, welche 
übrigens ebensowohl vom Sultan von 
Zanzibar, wie seitens des Sultans von 
W itu  beansprucht w ird , durch Dr. 
Jühlke für die Deutsch-Ostafrikanische
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Gesellschaft in Besitz genommen wor
den.

Die Gebietserwerbungen der ge
nannten Gesellschaft haben hiermit im 
Wesentlichen ihren Abschlufs erreicht. 
D e u ts c h - O s ta f r i k a  hat im Süden 
den Rovuma, im Norden den Golf von 
Aden zur Grenze und erstreckt sich 
somit vom i r . Grad südlicher bis zum 
12. Grad nördlicher Breite; die äufser- 
sten Punkte in der Nordsüdrichtung 
sind 400 deutsche Meilen von ein
ander entfernt. An der Küste des 
Indischen Oceans beansprucht die Ge
sellschaft die Strecke östlich von Ber
bera um das Cap Gardafui herum bis 
zum Gebiete von W itu , welches, 
wenn auch nicht im Besitze der Ge
sellschaft , doch unter deutschem 
Schutze steht. Endlich gehört Gasi 
der Gesellschaft, und in Dar es Salam 
hat das Deutsche Reich das Be
nutzungsrecht des Hafens erworben. 
Nach dem I n n e r n  zu dehnt sich 
Deutsch - Ostafrika im Somaligebiet 
25 Tagereisen (zu etwa 3 Meilen) nach 
Westen bis an die Gallaländer aus, 
W itu  ist freilich auf einen schmalen 
Strich an der Küste beschränkt, dafür 
erstreckt sich aber das Gebiet der 
mehrgenannten Gesellschaft bis zum 
Kilimandscharo 40 Meilen, und weiter 
im Süden bis an den Njassa - See 
80 Meilen von der Küste des Indi
schen Oceans. Alles in Allem wird

man nicht fehl gehen, wenn man den 
Flächeninhalt von Deutsch - Ostafrika 
auf etwa 30 000 deutsche Quadrat
meilen, d. h. etwa auf dreimal so 
grofs wie das Deutsche Reich an
nimmt.

Schon zu Ausgang des Jahres 1885 
hatte die Deutsch-Ostafrikanische Ge
sellschaft die Anzeige von neuen Land
erwerbungen auf dem ostafrikanischen 
Festlande an den Reichskanzler ge
langen lassen und die Erstreckung des 
Kaiserlichen Schutzbriefes auf die
selben beantragt. Diesem Anträge ist 
bisher noch nicht entsprochen wor
den, weil die Prüfung des Erwerbes 
noch nicht beendet ist, und insbeson
dere über die Feststellung der Grenzen 
des Sultanats von Zanzibar noch Ver
handlungen schweben, welche in Ge
meinschaft mit England und Frank
reich geführt werden.

Mit beiden letztgenannten Mächten 
ist seitens der Reichsregierung zur 
Vermeidung künftiger Rechtsstreitig
keiten eine Vereinbarung dahin ge
troffen worden, die Gebietsansprüche 
des Sultans Said Bargasch auf dem 
Festlande von Afrika durch eine ge
meinschaftliche Commission prüfen zu 
lassen.

Dieselbe ist gegen Ende 1885 in 
Zanzibar zusammengetreten und hat 
ihre Arbeiten noch nicht beendet.

II. KLEINE MITTHEILUNGEN.
E ine  neue V e r b i n d u n g  z w i 

schen dem n o r d w e s t l i c h e n  A m e 
r i ka  und  Eu ropa .  Die Bewohner 
des nordwestlichen Canadas erachten 
die Canadian Pacific Eisenbahn wegen 
der zu weiten Entfernung für den 
Transport ihrer Landeserzeugnisse als 
wenig vortheilhaft. Es ist daher im 
Lande eine lebhafte Bewegung für die 
Herstellung einer Eisenbahn entstan
den, die bei Manitoba oder Winipeg 
von der Canadian Pacific Eisenbahn

nach Port Nelson an der Mündung 
des Nelsonflusses in die Hudsons-Bay 
abzweigen soll, und an die sich dann 
eine regelmäfsige Dampfschiffsverbin
dung durch die Hudsons-Bay- und 
Strafse nach Europa anschliefsen 
würde. Hierdurch w ird , wie die 
Freunde des Unternehmens behaupten, 
der Nordwesten Canadas der atlanti
schen Küste um 1 000 engl. Meilen 
(1 609 km) näher gerückt, als durch 
den vorhandenen Schienenweg. Die
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Vorarbeiten zu dem Unternehmen, 
welches in der That im Falle der 
Ausführbarkeit eine vollständige Um
wälzung in dem ganzen Handelsver
kehr des nordwestlichen Amerikas auf 
beiden Seiten der canadischen Grenze 
herbeiführen müfste, sind in An
griff genommen und haben auch 
bereits eine genauere Kenntnifs von 
den natürlichen Reichthümern der 
Hudsons - Bay und ihrer Umgebung 
herbeigeführt, indem namentlich der 
Mineralreichthum des Küstengebiets 
sowie die werthvollen Waldungen am 
Südende der Bay als nahezu uner
schöpflich dargestellt werden. Es sind 
indefs auch gewichtige Bedenken gegen 
die Ausführbarkeit des Unternehmens 
laut geworden, und zwar liegen die 
Schwierigkeiten des geplanten Unter
nehmens weniger in der zweifelhaften 
Schiffbarkeit der Hudsons-Bay oder in

der Ausführung der Schienenstrafse 
von Port Nelson bis Manitoba, als 
vielmehr in der Unzuverlässigkeit der 
Hudsons-Strafse als Schifffahrtsweg. 
Der Vortheil der verkürzten Eisen
bahnfahrt, welche der geplanten Bahn 
einen Vorsprung von 2 Tagen über 
die bestehende Linie sichert, würde 
nach den Ausführungen der Gegner 
des Unternehmens mehr als aufgewo
gen werden durch die Verzögerungen 
aus Anlafs der Eisstockungen in der 
Hudsons-Strafse, die überhaupt viel 
zu kurze Zeit im Jahre für die Schiff
fahrt offen sei.

Die canadische Regierung lSfst nun
mehr die in Betracht kommenden Ver
hältnisse untersuchen, um demnächst 
die Frage der Ausführbarkeit des neuen 
Verkehrsweges, soweit dies im Voraus 
möglich ist, zur Entscheidung zu 
bringen.

D ie  Q ue l le  des Miss issippi .  Mit 
Bezug auf die den »Proceedings o f 
the Royal Geographical Society« in 
London seiner Zeit von dem Reisen
den, Capitain Willard Glazier ge
machten, auch in No. 4 des Jahrgangs 
1885 dieser Blätter aufgenommenen 
Mittheilungen über die Entdeckung 
der eigentlichen Quelle des Mississippi, 
erfahren die »Proceedings«, dafs der 
Anspruch Glaziers auf die Entdeckung 
des Sees insofern nicht haltbar ist, als

dieser bereits im Jahre 1832 von 
Schoolcraft aufgefunden worden ist, 
welcher auch den Zusammenhang mit 
dem Stasca-See erkannt hat. Gleiches 
gilt von Nicollet, welcher im Jahre 
1843 den See besucht hat. Beide 
Reisende haben es jedoch verabsäumt, 
dem See einen Namen zu geben. Dies 
ist erst 1879 auf der amtlichen »Land 
Office«-Karte geschehen, auf welcher 
sich der mehrerwähnte See unter dem 
Namen E lk  Lake eingetragen findet.

A u s t r o c k n u n g  c e n t r a l 
asiat ischer Seen. Es ist bekannt, 
dafs im Inneren der beiden grofsen 
Continente der alten W elt eine all
mähliche Austrocknung weiter Land
strecken erfolgt. In Asien ist diese 
Erscheinung hauptsächlich beim Aralsee 
mit seiner Umgebung und in einigen 
Gegenden Sibiriens beobachtet worden. 
Nach den Mittheilungen, welche der 
russische Reisende Jadrinzew in der 
Zeitschrift der St. Petersburger geo
graphischen Gesellschaft über die

neuesten Forschungen auf diesem Ge
biete gemacht hat, ist namentlich die 
Veränderung im Umfange und in dem 
Wassergehalt der in den Gouverne
ments Tobolsk und Tomsk gelegenen 
Seen Sumy, Abyschkan, Moloky und 
Tschang überraschend grofs. Der 
Moloky-See z. B. ist auf weite Strecken 
trocken gelegt, und grofse Dorfschaften 
haben sich auf seinem früheren Bette 
angesiedelt. Von dem Abyschkan-See, 
welcher Anfangs dieses Jahrhunderts 
64 km lang und 27 km breit war und
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einen Flächenraum von 530 engl. Meil. 
im Geviert (1 373 km) einnahm, sind 
drei unbedeutende Seen übrig ge
blieben. Auch an Stelle des Tschu- 
bakly-Sees, der 1784 noch eine Länge 
von 65 km und eine Breite von 48 km

Seeverkehr  der  deutschen  
H a fenp lä tze  im  Jahre 1884. In 
den deutschen Häfen sind zu Handels
zwecken im Jahre 1884 zusammen 
120 548 Schiffe mit einem Raum
gehalt von 20413 671 Reg.-Tons ein- 
und ausgegangen, gegen 110 303 Schiffe 
mit 15538596 Reg.-Tons im Jahre 
1880. Der Gesammtraumgehalt der 
angekommenen und abgegangenen 
Schiffe bezifferte sich im Ostseegebiet 
1880 auf 6482723 und 1884 auf 
8 480 951 Reg.-Tons, im Nordseegebiet 
auf 9055873 bz. 11 932 720 Reg.- 
Tons. Im Vergleich zu 1880 hat im 
Jahre 1884 der Segelschiffsverkehr im 
Ostseegebiet um 551808 (21,2 pCt.), 
im Nordseegebiet um 83 170 (2,7 pCt.) 
abgenommen, dagegen der Dampf
schiffsverkehr um 2 550 036 (65,7 pCt.) 
bz. 2960017 (49,9 pCt.) zugenom
men. Von den sämmtlichen im 
Jahre 1884 in deutschen Häfen ange
kommenen und abgegangenen Schiffen 
fuhren 89 389 Schiffe (74,2 pCt. der 
Gesammtzahl) mit 10084489 Reg.- 
Tons Raumgehalt (49,4 pCt.) unter 
deutscher Flagge, 9 878 Schiffe mit 
6 219 598 Reg.-Tons (vom Gesammt- 
schiffsverkehr 8,2 bz. 30,5 pCt.) unter 
britischer, 11 043 Schiffe mit 1 275888 
Reg.-Tons (9,1 bz. 6,2 pCt.) unter 
dänischer, 2854 Schiffe mit 937493 
Reg.-Tons (2,4 bz. 4,6 pCt.) unter 
norwegischer , 4 225 Schiffe mit
850959 Reg.-Tons unter schwedi
scher, 1 427 Schiffe mit 282 623 Reg.-

hatte, finden sich jetzt nur noch drei 
kleine Teiche vor, von denen der 
gröfste kaum 2 Meilen breit ist.

(Proceed, o f the R. Geo. Society, 
October.)

Tons unter niederländischer und 940 
Schiffe mit 223 761 Reg.-Tons unter 
russischer Flagge. Der Rest kommt 
auf die französische, nord-amerika
nische, spanische, italienische, griechi
sche, belgische, österreichisch-unga
rische, rumänische, hawaiische, siame
sische und chilenische Flagge. —  Im 
Verkehr mit deutschen Häfen sind im 
Jahre 1884 angekommen und ab
gegangen zusammen 72 070 Schiffe 
mit 3 517403 Reg.-Tons Raumgehalt. 
Von den aufserdeutschen Ländern bz. 
Küstenstrecken der Herkunft und Be
stimmung, mit welchen ein besonders 
starker Verkehr stattfindet, sind auf- 
zuführen Grofsbritannien und Irland, 
woher angekommen und wohin ab
gegangen sind im Jahre 1884 zu
sammen 14 253 Schiffe (29,40 pCt. der 
Gesammtzahl der im Verkehr mit 
aufserdeutschen Häfen angekommenen 
und abgegangenen Schiffe) mit 7059 276 
Reg.-Tons Raumgehalt (41,79 pCt. des 
betreffenden Gesammtraumgehalts); so
dann Dänemark mit Island und Färöer 
(14611 Schiffe mit 1 270791 Reg.- 
Tons =  30,14 bz. 7,52 pCt.), die Ver
einigten Staaten von Amerika am A t
lantischen Meere (1655 Schiffe mit 
2 187 597 Reg. - Tons =  3,41 bz. 
12,95 pCt.), das europäische Rufsland 
an der Ostsee (4  179 Schiffe mit 
1487099 Reg .-Tons  =  8,62 bz. 
8,80 pCt.) und Schweden (5 530 Schiffe 
mit 1 063 265 Reg.-Tons =  11,41 bz. 
6,30 pCt.).

D e r Bau e in e r  Z a h n radb ahn  
auf  dem P i la tu s  wird demnächst in 
Angriff genommen werden. Die Bahn 
soll in Alpenach-Stad, dem Landungs
plätze des Alpenacher Sees zwischen 
dem. Hotel Pilatus und dem Gasthause

zum Adler, 441 m ü. M., beginnen, 
dann in nördlicher Richtung nach der 
Aemsigen - A lp , von da westlich zur 
Matt - Alp (1620 m) steigen und in 
mehreren starken Windungen und in 
durchschnittlich nordwestlicher Rieh-
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tung unter dem Kopfe der höchsten 
Spitze des Pilatus, des sogen. »Esel«, 
hindurch die Hochfläche des Gast
hauses Bellevue auf dem Pilatus in 
2 076 m Meereshöhe erreichen. Die 
Bahnlänge beträgt 4455 m und die 
erstiegene Höhe 1 634 m. Die Höchst
steigung beträgt 48, die Mindeststei
gung 18 pCt. Die Zahnstange besteht 
aus Stücken von 3 m Länge, welche 
auf Balken gleicher Länge befestigt 
sind, die ihrerseits mit den Quer
schwellen verbunden sind. Die letz
teren werden durch kräftige Anker
schrauben mit dem etwa x m hohen 
Mauerwerk des Unterbaues verbun
den. Lokomotive und Wagen bilden 
ein Fahrzeug, und es sind alle 4 Zahn
räder bremsbar; aufserdem sind in der

Nähe der oberen Laufachse 2 Klauen 
angebracht, welche die Köpfe der 
Laufschienen umfassen und mit dazu 
bestimmt s ind, ein Umwerfen des 
Wagens durch Windstöfse zu ver
hindern. Der Wagen enthält 4 Ab
theilungen mit je 8 Sitzplätzen. Die 
Fahrgeschwindigkeit ist zu 3,6 km in 
der Stunde angenommen, und es w ird 
demnach eine Fahrt ungefähr 80 M i
nuten Zeit erfordern. In jeder Rich
tung können täglich 24 Züge beför
dert werden; dies entspricht einer 
Höchstleistung der Beförderung von 
750 Personen in jeder Richtung.

Der einer Züricher Gesellschaft ge
nehmigte Bau, dessen Ausführung auf 
x 900 000 Frcs. veranschlagt ist, mufs 
bis zum 15. Juni 1889 vollendet sein.

III. LITERATUR DES VERKEHRSWESENS.
G rundzüge  der Pos tgeog raph ie  und  ö s te r re i c h is c h 
ungar ischen S ta t i s t ik ,  von E d u a r d  E f fenbe rg e r ,  k. k. Post
rath in Wien. Zweite Auflage. Wien 1886. Druck und Verlag 
der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 249 Seiten. 8°.

Ueber die erste Auflage dieses em- 
pfehlenswerthen Werkes ist im Archiv 
vom Jahre 1884, S. 383, eingehend 
berichtet worden. Die Anordnung 
des Stoffes ist in der vorliegenden 
zweiten Auflage dieselbe geblieben.

Das Werk enthält in seinem ersten 
Abschnitt eine Darstellung des Ver
kehrswesens der einzelnen Staaten und 
Länder der Erde mit entsprechenden 
Kartenskizzen, im zweiten werden die 
einzelnen Staaten und Länder —  aus- 
schliefslich Oesterreich-Ungarn —  in 
politisch-geographischer Beziehung be
handelt, und der dritte befafst sich 
ausschliefslich mit der österreichisch
ungarischen Monarchie und bringt

neben einer geschichtlichen Skizze eine 
übersichtliche Darstellung der Staats
verfassung und Staatsverwaltung, sowie 
der Einrichtung des Landes-Post- und 
Telegraphenwesens und des Postspar
kassenamts in Wien. Die inzwischen 
im Verkehrswesen und auf politisch
geographischem Gebiete einzelner 
Staaten und Länder eingetretenen Ver
änderungen haben entsprechende Be
rücksichtigung gefunden, und der In
halt der einzelnen Theile ist vervoll
ständigt bz. bereichert worden.

Die gute Aufnahme, welche das 
W erk bei seinem ersten Erscheinen er
fahren hat, dürfte auch dieser neuen 
Auflage gesichert sein.
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IV. ZEITSCHRIFTEN-UEBERSCHAU.
1) Deutsche Verkehrszeitung. Organ für das Post-, Telegraphen- und Eisen

bahnwesen und für die Interessen der deutschen Verkehrsbeamten.
No. 47. Berlin, 19. November r 886.

Behandlung der Briefpost in London bei der Absendung und dem Ein
gänge. — Warum sind die Privat-Briefbeförderungsanstalten nicht lebens
fähig? — Personalnachrichten. — Verpflichtung der Postfuhrunternehmer, 
sich mit ihrem Posthaltereibetriebe in die Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft 
aufnehmen zu lassen. — Kleine Mittheilungen u. s. w.

No. 48. Berlin, 26. November 1886.
Behandlung der Briefpost in London bei der Absendung und dem Eingänge 
(Schlufs). — Personalnachrichten. — Gebrauchsdauer der Landbriefträger
pferde. — Die Schifffahrtskanäle Englands. — Kleine Mittheilungen u. s. w.

2) Archiv fü r  Eisenbahnwesen. Herausgegeben im Ministerium der öffent
lichen Arbeiten. Berlin 1886. Heft 6.

Bie Verhandlungen der französischen Kammer über die neuen Tarife der 
Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn. — Die Organisation des belgischen Nebenbahn
wesens. — Die Eisenbahnen in Belgien, ihre Entstehung und die Ergebnisse 
in den Jahren 1883 und 1884. — Eisenbahnunfälle in Grofsbritanmen und 
Irland Während der Jahre 1882 bis 1885. — Notizen: Die Eisenbahnen 
Egyptens. — Die Eisenbahnen in der englischen Capcolonie. — Die Eisen
bahnen in Britisch-Ostindien. — Schiffseisenbahn über die Landenge von 
Tehuantepec. — Betriebsergebnisse der russischen Eisenbahnen. — Betriebs
einnahmen der französischen Hauptbahnen. — Rechtsprechung und Gesetz
gebung. — Bücherschau.

3) Elektrotechnische Zeitschrift. Herausgegeben vom ElektrotechnischenVerein. 
Berlin, November 1886. Heft XI.

Vereinsangelegenheiten: I. Sitzungsbericht. — II. Mitgliederverzeichnifs. — 
III. Vorträge und Besprechungen: Prof. Dr. Leonhard Weber, Mittheil ungen, 
betreffend die im Aufträge des Elektrotechnischen Vereins ausgeführten Unter
suchungen über Gewittererscheinungen und Blitzschutz. — Abhandlungen: 
R. v. Fischer-Treuenfeld, Die Militairtelegraphie in Schweden (Schlufs). — 
Der Zeitball in Lissabon (Schlufs). — Dr.' G. Heim, Ueber das Vacuum' der 
Glühlampen. — Dr. M. Krieg, v. Waltenhofen’s Bemerkungen zur Frölich’- 
schen Theorie der Dynamomaschine. — J. Kratzenstein, Vorschlag zur Her
stellung von Vergleichswiderständen aus Quecksilber. — Kleine Mittheilungen.

4) Telegraphisches etc. in verschiedenen Zeitschriften.
La lumière électrique. No. 47.

Le ballon - signal de Lisbonne, B. Marinovitch. — L ’exposition d’appareils 
électrothérapeutiques à Berlin, Dr. Stein. — Recherches sur l ’électrolyse, 
A. Minet. — Revue des travaux récents en électricité : Rappel de l ’obser
vation d’une matière incandescente en fusion tombée d’un nuage orageux, 
A. Trécul. — Rapport fait au nom de la section de chimie sur les recherches 
de M. Moissan relatives à l ’isolement du fluor, M. Debray. — Sur le transport 
des forces. Réponse à M. Deprez, H. Fontaine. — Les constantes élec
triques du fil de » nikeline «, F. Uppenborn. — Perfectionnement dans les 
accumulateurs. — Recherches experimentales et théoriques sur la lumière 
polarisée réfléchie par le pôle d’un aimant, A. Righi. — Correspondances 
^spéciales de l ’étranger, J. Wetzler. — Faits divers.

L’Électricien. No r 88.
La prédétermination des charactéristiques des machines dynamo-électriques, 
E. Hospitalier. — Correspondance anglaise: Transformateurs. Éclairage 
électrique. Expositions, J. A. Berly. — Sur l’emploi de ^’electrolyse pour le 
traitement des minerais de cuivre/ — Académie des Sciences: Rapport fait, 
au nom de la section de chimie, sur les recherches de M. Moissan relatives 
à l ’isolement du fluor, Debray. — Faits divers etc.

Berlin. Gedruckt in der Reichsdruckerei.


